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Abkürzungsverzeichnis 

Abs. Absatz 

Anh. Anhang 

Art. Artikel 

ASF Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

BfN Bundesamt für Naturschutz 

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 

bzw. beziehungsweise 

ca. circa 

CEF-Maßnahme continuous ecological functionality - measures  

 (Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion) 

d. h. das heißt 

EU Europäische Union 

EuGH Europäischer Gerichtshof 

FFH Flora-Fauna-Habitat 

FoRu Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

ggf. gegebenenfalls 

ha Hektar 

Hz Hertz 

i. d. R. in der Regel 

i. S. im Sinne 

Kap. Kapitel 

km  Kilometer 

kV  Kilovolt 

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan 

m Meter 

max. maximal 

NSG Naturschutzgebiet 

o.g. oben genannt(e) 

PFB Planfeststellungsbeschluss 

PFV Planfeststellungsverfahren 

Pkt.  Punkt 

s. o. siehe oben 

sog. sogenannt 

TK Topographische Karte 

u. a. unter anderem 

U-Raum Untersuchungsraum 

UVS Umweltverträglichkeitsstudie 

UVU Umweltverträglichkeitsuntersuchung 

vgl.  vergleiche 

VSG Vogelschutzgebiet 

VS-RL Vogelschutz-Richtlinie 

z. B.  zum Beispiel 
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1 Aufgabenstellung 

Die RWE Generation SE plant im Rahmen der Ausschreibung besonderer netztechni-

scher Betriebsmittel (bnBm) südlich des bestehenden Kernkraftwerks Biblis ein Gasturbi-

nenkraftwerk (OCGT-Anlage) zu realisieren. Dieses benötigt eine Anbindung an das 

Strom- und an das Erdgasnetz. Die Anbindung an das Stromnetz erfolgt über eine 380-

kV-Höchstspannungsfreileitung über das Gelände des Kernkraftwerks. Die Gasnetzan-

bindung erfolgt an die Transportleitung MEGAL (Mittel-Europäische Gasleitung), die etwa 

einen Kilometer südlich des Vorhabenstandortes verläuft. Hierfür ist eine DN 500 Gasan-

schlussleitung entlang der bestehenden Zufahrtsstraße zum Kernkraftwerk Biblis vorge-

sehen.  

Die vorliegende Planfeststellungsunterlage bezieht sich ausschließlich auf die Netzanbin-

dung zwischen dem geplanten Gasturbinenkraftwerk und der 380-kV-Bestandsleitung der 

Amprion GmbH. Die Netzanschlussleitung mit rund 705 m Länge befindet sich vollständig 

auf dem Kernkraftwerksgelände im Gebiet der Gemeinde Biblis. 

Spätestens seit dem Ausspruch des sog. "Uckermark-Urteils" (Urteil vom 21.01.2016 - 

BVerwG 4 A 5.14) wurde deutlich klargemacht, dass zur Beurteilung des Risikos einer 

Freileitung im Hinblick auf den Leitungsanflug kollisionsgefährdeter Vogelarten eine pau-

schale Betrachtung über alle Arten hinweg aus Sicht des europarechtlichen Gebietsschut-

zes Natura 2000 nicht ausreichend ist.  

Laut Urteil muss "Die Verträglichkeit einer Höchstspannungs-Freileitung […] jedenfalls 

dann artspezifisch untersucht werden, wenn und soweit zwischen den im Gebiet ge-

schützten Arten deutliche Unterschiede im konkreten Leitungsanflugrisiko bestehen."  

Inzwischen herrscht Einigkeit darüber, dass dies auch im Hinblick auf den besonderen 

Artenschutz gilt. 

Zu prüfen ist nach klarer Aussage des BfN (Stellungnahme vom 13.07.2018, Az. II 4 2- 

6.4.15 V25) und laut aktueller Rechtsprechung des BVerwG (Urteil vom 14.06.2017, Az. 

4 A 10.16 u. a., Rn. 52) nicht, ob es durch das Vorhaben zu einer Verschlechterung ge-

genüber der Bestandssituation kommen wird (sog. „Delta-Prüfung“), sondern ob in Folge 

des Freileitungsvorhabens das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen gem. § 34 

BNatSchG (Natura 2000) oder des Eintretens von Verbotstatbeständen gem. § 44 Abs. 1 

BNatSchG (Artenschutz) besteht. 

Die Projektgrundlagen und die ausführliche Vorhabensbeschreibung sind dem Erläute-

rungsbericht Unterlage 1 zu entnehmen. 
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2 Rechtliche Grundlagen 

Im Folgenden wird ausschließlich das Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG) im 

Hinblick auf den Leitungsanflug durch europäische Vogelarten betrachtet.  

Für andere flugfähige Tierarten sind Kollisionen mit dem Erdseil nicht bekannt. Das gilt 

auch für Fledermäuse. Die Tiere fliegen zumeist mit Echolotortung (vor allem während der 

Reproduktionszeit), mit der die Seile sehr gut wahrnehmbar sind. Auf dem Zug fliegen 

Fledermäuse nicht permanent mittels Echolotortung, die Fernorientierung erfolgt häufig 

auch durch Sehvermögen und Magnetkompass (ITN 2008). Da der Zug natürlicherweise 

in größeren Höhen stattfindet, sind Kollisionen als sehr unwahrscheinlich anzunehmen 

(ITN 2008, vgl. auch OVG NRW Urteil vom 21.06.2013 - 11 D 8/10.AK). 

2.1 Vogelschutz-Richtlinie und Bundesnaturschutzgesetz 

Zu den europäischen Vogelarten zählen nach der Vogelschutzrichtlinie alle in Europa 

heimischen, wildlebenden Vogelarten. Alle europäischen Vogelarten sind besonders ge-

schützt, einige Arten sind daneben aufgrund der BArtSchV oder der EG-ArtSchVO auch 

streng geschützt (z. B. alle Greifvögel und Eulen). 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:  

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu -beschädigen oder zu zerstören 

[…] 

Modifizierte Verbotstatbestände für Eingriffsvorhaben gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG  

Für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in 

Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer 

Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 

gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. 

Sind […] 

• europäische Vogelarten betroffen, […]  

liegt ein Verstoß gegen  

• das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beein-

trächtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 

Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei 

Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden 

werden kann, […] 

Die nach Landesrecht zuständigen Behörden können gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG von 

den Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen. Eine Ausnahme 

darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich 

der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtert, soweit sich aus Art. 

16 der FFH-Richtlinie keine weitergehenden Anforderungen ergeben. 
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2.2 Rechtsprechung zum Signifikanzansatz des Tötungsverbots 

Seit dem Caretta caretta-Urteil des EuGH vom 30.01.2002 (Rs. C-103/00) ist klargestellt, 

dass das individuenbezogene Tötungsverbot auch zu genehmigende Infrastrukturvor-

haben betrifft, da der unionsrechtliche „Absichtsbegriff“ auch das „billigend in Kauf neh-

men“ einschließt. Danach ist der Tatbestand des Tötens bereits dann erfüllt, wenn sich 

die Tötung als unausweichliche Konsequenz eines im Übrigen rechtmäßigen Verwal-

tungshandelns (bspw. die Zulassung eines Freileitungsvorhabens) erweist. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat hierzu in ständiger Rechtsprechung zum sog. „Signifi-

kanzansatz“ (vgl. z. B. Urteil vom 09.07.2008, Az. 9 A 14.07, juris, Rn. 91 oder Urteil vom 

08.01.2014, Az. 9 A 4.13, juris, Rn. 99 zu Straßenbauvorhaben) das artenschutzrechtliche 

Tötungsverbot für die mit allen Infrastrukturvorhaben verbundenen unvermeidbaren Tier-

kollisionen präzisiert. Dieser Signifikanzansatz wurde zwischenzeitlich auch vom Gesetz-

geber in Form einer Privilegierung vom Tötungstatbestand durch das BNatSchG 

aufgegriffen (s. § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG). 

Danach ist der Tötungstatbestand nur erfüllt, wenn sich das Kollisionsrisiko für die be-

troffenen Tierarten durch ein Vorhaben „in signifikanter Weise erhöht“.  

Das Bundesverwaltungsgericht hält an dem Individuenbezug fest, stellt jedoch klar, dass 

es bei lebensnaher Betrachtung nie völlig auszuschließen sei, dass einzelne Exemplare 

besonders geschützter Arten durch Kollisionen, im konkreten Fall mit Kraftfahrzeugen, zu 

Schaden kommen können. Wäre der Tatbestand des Tötungsverbots bereits immer bei 

der Kollision eines Einzelexemplars mit einem Kraftfahrzeug erfüllt, könnten Straßenbau-

vorhaben stets und ausschließlich nur noch im Wege einer Befreiung oder Ausnahme 

zugelassen werden. Damit würden diese nach dem artenschutzrechtlichen Regelungsge-

füge als Ausnahmen konzipierten Vorschriften zum Regelfall, für den sie nach der Geset-

zessystematik nicht gedacht sind. Dabei seien Maßnahmen, mittels derer solche 

Kollisionen vermieden oder dieses Risiko zumindest minimiert werden, in die Betrachtung 

einzubeziehen (bspw. Überflughilfen oder Leitstrukturen).  

Letztlich sei das Tötungsverbot jedoch dann nicht erfüllt, wenn das Vorhaben unter 

der Gefahrenschwelle in einem Risikobereich bleibt, der mit einem Verkehrsweg im 

Naturraum immer verbunden ist, vergleichbar dem ebenfalls stets gegebenen Risiko, dass 

einzelne Exemplare einer Art im Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens Opfer einer 

anderen Art werden. Dieser Ansatz gilt nicht nur für Straßenbauvorhaben, sondern auch 

für Vorhaben nach § 2 NABEG, insbesondere Freileitungsvorhaben. 

In der aktuellen Praxis und Rechtsprechung werden daher nun im Hinblick auf die Frage, 

ob in einem konkreten Fall signifikant erhöhte Tötungsrisiken vorliegen, verschiedene der 

bundesverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung entsprechende art-, raum- und vorha-

benbezogene Kriterien abgeprüft. 
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3 Allgemeine Ausführungen zum Thema Kollisionsrisiko bzw. 

Leitungsanflug 

Einen umfassenden Überblick der durch Freileitungsvorhaben hervorgerufenen Auswir-

kungen bietet der im Fachinformationssystem „FFH-VP-Info“ des BfN (2018) veröffentlich-

te Steckbrief zu Freileitungen. Bei den im Hinblick auf arten- bzw. gebietsschutzrechtliche 

Aspekte relevanten Wirkfaktoren von Freileitungsvorhaben handelt es sich im Wesentli-

chen um: 

• bau- bzw. anlagebedingte Flächeninanspruchnahme und die damit verbundene 

Zerstörung bzw. Beschädigung von Lebensräumen oder Habitaten 

• anlagebedingte Mortalität durch Leitungskollision von Vögeln, 

• anlagebedingte Störwirkungen und daraus resultierendes Meideverhalten be-

stimmter Vogelarten aufgrund der Kulissenwirkung des Mast-Leitungs-Systems, 

• baubedingte Mortalität und 

• baubedingte Störwirkungen durch akustische bzw. optische Reize. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf den Wirkfaktor der anlage-

bedingten Mortalität durch Leitungskollision von Vögeln.  

Als bekannte Gefährdungen gelten (u. a. BfN 2018, Bernotat et al. 2018, Runge et al. 

2012, Schumacher 2002) Stromschlag und Leitungsanflug. 

Bei der geplanten 380-kV-Höchstspannungsleitung ist die Gefahr des Stromschlags nicht 

gegeben, da die Abstände zwischen den Phasen und den geerdeten Bauteilen so groß 

sind, dass sie von Vögeln nicht überbrückt werden können. Es verbleiben Wirkungen 

infolge des möglichen Leitungsanfluges (Kollision mit Leiterseilen).  

Durch die von Erd- und Leiterseilen von Freileitungen ausgelöste anlagebedingte Barri-

erewirkung sind vor allem Vögel betroffen, die die Leitungen nicht oder zu spät wahrneh-

men und mit diesen kollidieren. Die Kollisionsgefährdung ist artspezifisch verschieden 

(Bernotat & Dierschke 2016) und wird durch ungünstige Witterungsbedingungen wie z. B. 

Nebel, Regen, Schneefall oder starken Wind zusätzlich beeinflusst. 

Durch Kollisionen sind vor allem Vögel mit einer geringen bzw. eingeschränkten Wendig-

keit, kritischen Nahreaktionen oder eingeschränktem Sehfeld gefährdet. Daneben stellen 

die Raumnutzung bzw. Aufenthaltsdauer der Vögel im Gebiet eine wesentliche Einfluss-

größe dar, da es zu einer Adaption der Vögel an die Gefahrenquelle und damit zu einer 

Meidung kommen kann. Dies macht eine Unterscheidung in der Betrachtung zwischen 

Brut-, Rast- und Zugvögeln erforderlich. Gewöhnungseffekte sind insbesondere bei Zug- 

und bei Rastvögeln aufgrund der kurzen Verweildauer im Gebiet nicht gegeben. 

Insbesondere brütende und rastende Großvogelarten führen weitreichende Pendelflüge 

zwischen Schlaf-, Brut- und Nahrungsflächen durch, sodass je nach Orientierung- und 
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Reaktionsfähigkeit ein erhöhtes Kollisionsrisiko mit Leiterseilen in Bereichen von Einflug-

schneisen bestehen kann. 

Hinsichtlich der Vogelschlagrelevanz von Greifvögeln haben alle konkreten Untersuchun-

gen zum Flugverhalten an Freileitungen gezeigt, dass Greifvögel auf Grund ihres ausge-

prägten dreidimensionalen Sehvermögens in Verbindung mit ihrer guten Manövrier-

fähigkeit gar nicht oder nur ausnahmsweise an Freileitungen kollidieren. Für wenige Arten 

gilt laut Bernotat et al. (2018) dennoch ein mittleres bis hohes Risiko. Gefahren bestehen 

insbesondere bei kunstvollen Balzflügen. 

Das Kollisionsrisiko ist zudem stark abhängig von Topografie und Witterung. Ein höheres 

Gefährdungspotenzial ist bei Nacht bzw. bei schlechten Sichtverhältnissen gegeben 

(Bernshausen et al. 1997). Auch ein Leitungsverlauf in Nord-Süd-Richtung kann sich 

negativ auswirken, da besonders morgendliche und abendliche Querungen im Gegenlicht 

bei tief stehender Sonne erfolgen. Dabei werden nicht nur die Leitung selbst, sondern 

auch ggf. vorhandene Markierungen schlechter wahrgenommen (Bernshausen et al. 

2014). Zusätzlich wird das Anflugrisiko bestimmt durch die unterschiedlichen Fähigkeiten 

der verschiedenen Vogelarten der optischen Wahrnehmung und der Hindernisbeherr-

schung im Raum (Richarz 2009). 

Für die Sicherung gegen Leitungsanflug hat sich das Anbringen von Markern bewährt, die 

das Erkennen der Leitungen, insbesondere des Erdseils erleichtern und meist auch bei 

ungünstigen Sichtverhältnissen noch wahrgenommen werden können. 

Der Einsatz von Markern reduziert die Zahl der Opfer für bestimmte Arten oder Arten-

gruppen um bis zu 90 % (Koops 1997). Dies belegen nach neuen Erkenntnissen auch 

Bernshausen et al. (2014) für Gänse, Möwen und Wasservögel. Andere Untersuchungen 

weisen jedoch auf situationsabhängig variable Wirkungen hin. In besonders sensiblen 

Gebieten oder bei Vorkommen besonders anfluggefährdeter Arten empfehlen Bernshau-

sen et al. (2014) als wirkungsvolle Maßnahmen eine Anbringung der Marker in engeren 

Abständen als den meist üblichen 25 m und/oder die Reduzierung von Flugbewegungen 

bzw. deren Auslösern durch die Reduzierung von Störungen der Tiere im Gebiet. 

Auch wenn eine Reduzierung des Kollisionsrisikos durch Vogelschutzmarker möglich ist, 

ist nicht für alle Arten oder Artengruppen von derselben Wirksamkeit der Marker auszu-

gehen, so dass es in Abhängigkeit von der vorhabenspezifischen Konstellation und der 

entsprechenden arttypischen Disposition trotz Leitungsmarkierung zu einer signifikanten 

Erhöhung des Tötungsrisikos der Art kommen kann. Die aktuelle Studie von Liesenjohann 

et al. (2019) mit dem Titel „Artspezifische Wirksamkeiten von Vogelschutzmarkern an 

Freileitungen“ (BfN-Skript 537) greift diese Thematik auf und definiert anhand umfassen-

der wissenschaftlicher Erkenntnisse artspezifisch eine evidenzbasierte oder ähnlichkeits-

begründete Wirksamkeit von Vogelschutzmarkern für alle Vogelarten einer sehr hohen bis 

mittleren vorhabentypspezifischen Mortalitätsgefährdung (vMGI Klassen A, B, C nach 

Bernotat et al. 2018). 
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4 Datengrundlage und Auswahl betrachteter Arten 

4.1 Untersuchungsraum 

Im Hinblick auf die speziellen Beurteilungskriterien des Leitungsanflugs verschiedener 

Vogelarten sind für die folgenden Betrachtungen die fest definierten Untersuchungsräu-

me, wie sie im UVP-Bericht und LBP verwendet werden, nur bedingt zu verwenden. Viel-

mehr werden zu betrachtende Wirkradien einzelartbezogen aus deren spezifischen 

Aktionsräumen abgeleitet (siehe Tabelle 21 und Tabelle 22). 

Das Vorhandensein besonderer Gebiete (Vogelschutzgebiete, Brut- und Rastgebiete 

sowie weitere Ansammlungen anfluggefährdeter Arten, Flugrouten) wird mit den entspre-

chend in Tabelle 21 benannten Prüfbereichen berücksichtigt. Insbesondere große Funkti-

onsräume der hochmobilen Rastvögel werden im Zusammenhang und unter 

Berücksichtigung regelmäßiger Interaktionen der Tiere beurteilt (vgl. Abbildung 1). 

Aus der Analyse der vorliegenden Landschaft (Habitatausstattung), der Daten zum Vogel-

schutzgebiet (vgl. Natura 2000-Verträglichkeitsstudie) und der erfassten bzw. gemeldeten 

Vogelarten im Raum (siehe Kapitel 5) lässt sich ein maximal zu betrachtender Untersu-

chungsraum um die geplante Freileitung von 3.000 m ableiten. Als empfindlichste im 

Raum zu erwartende Funktion kann eine Graureiherkolonie identifiziert werden, deren 

weiter Aktionsraum / Prüfbereich 3.000 m beträgt. 

 

Abbildung 1: 3.000 m-Umkreis um das geplante Vorhaben 
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4.2 Datengrundlage 

Eine Beschreibung der grundlegenden Erfassungen, der entsprechenden Erfassungszeit-

räume und der jeweils vorliegenden Erfassungsbedingungen und verwendeten Methoden 

ist in Kapitel 8.2 des UVP-Berichts dargestellt. Eine kartografische Darstellung der Daten 

ist in der Plananlage 9.4 dargestellt. 

Im Folgenden wird eine Zusammenfassung der zur Beurteilung des Kollisionsrisikos an-

fluggefährdeter Vogelarten verwendeten Daten wiedergegeben. 

Tabelle 1 Verwendete Daten zu Brutvögeln und Rastvögeln / Durchzüglern 

Artengruppe Quelle Zeitraum Detailschärfe 

Brutvögel 

Kartierbericht Fauna und Biotopty-
pen zum Neubau des Gasturbinen-
kraftwerks bei Biblis  
(TNL Umweltplanung 2019) 

2018 - 2019 

Punktgenaue Erfassung planungsrelevan-
ter Arten innerhalb des Untersuchungs-
raums  
(siehe Abbildung 2) 

Daten der Staatlichen Vogelschutz-
warte für Hessen, Rheinland-Pfalz 
und das Saarland (VSW 2019) 

2014-2019 
Punktgenaue Erfassung ausgewählter 
planungsrelevanter Arten (landesweit) 

Standarddatenbogen zum Vogel-
schutzgebiet DE-6216-450 

2015 
Tabellarische Auflistung der im VSG 
residenten Arten mit Anzahl der Brutpaare 

Gast- und 
Rastvögel 

Basiskartierung Kraftwerk Biblis, 
Fauna, Biotoptypen und Gefäß-
pflanzen (PNL Hungen 2013) 

2012 

Flächendeckende Erfassung aller pla-
nungsrelevanten Gast- und Rastvögel 
innerhalb des Untersuchungsraums 
(siehe Abbildung 2) 

Daten der Staatlichen Vogelschutz-
warte für Hessen, Rheinland-Pfalz 
und das Saarland (VSW 2019) 

2014-2019 
Punktgenaue Erfassung ausgewählter 
planungsrelevanter Arten (landesweit) 

Standarddatenbogen zum Vogel-
schutzgebiet DE-6216-450 

2015 
Tabellarische Auflistung der im VSG 
rastenden Arten mit Angabe der Maximal-
bestände 

Die Untersuchungsräume der verwendeten Kartierungen liegen innerhalb des grundsätz-

lich für die Betrachtung definierten 3.000 m-Radius um das geplante Freileitungsvorha-

ben. Sie decken insbesondere für relevante Brutvorkommen jedoch die erforderlichen 

Prüfradien der zu erwartenden prüfrelevanten Arten ab (Brutgebiete: 1.000 bis 1.500 m, 

Einzelbrutplätze i.d.R: maximal 1.000 m -vgl. Tabelle 21 und Tabelle 22 nach Bernotat et 

al. 2018). 

Vorkommen hochempfindlicher Brutvögel mit größeren Prüfradien (hier z. B. Weißstorch, 

Graureiherkolonie) und sensiblere Rastgebiete sind über die Daten zum Vogelschutzge-

biet und die punktgenauen Angaben der Vogelschutzwarte innerhalb des gesamten zu 

prüfenden Radius von 3.000 m abgebildet. 

Die Datengrundlage wird daher insgesamt als belastbar für die Beurteilung des Kollisions-

risikos anfluggefährdeter Vogelarten im Hinblick auf die geplante Freileitung erachtet. 
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Abbildung 2 Untersuchungsräume der verwendeten Gutachten 

4.3 Auswahl betrachteter Arten 

Grundsätzlich ist von einer potenziellen Gefährdung aller Vogelarten durch Mortalität an 

Freileitungen auszugehen, da Vögel – zumindest bei schlechten Sichtverhältnissen – nur 

partiell in der Lage sind, die Leitungsseile wahrzunehmen. Kollisionen treten dabei insbe-

sondere am Erdseil auf.  

Allerdings bestehen große artspezifische Unterschiede, die sich v. a. aus der Biologie und 

dem Verhalten der Art ergeben. 

Um die vorhabentypspezifische Mortalitätsgefährdung (vMGI) durch Leitungsanflug zu 

ermitteln, wurde in Bernotat & Dierschke (2016) für jede Art die allgemeine Mortalitätsge-

fährdung des MGI (getrennt nach Brut- und Rastvögeln) mit dem artspezifischen Anflugri-

siko ins Verhältnis gesetzt. Es wurden fünf Klassen gebildet, bei denen unterschiedliche 

Schwellen zur Auslösung einer Planungs- und Verbotsrelevanz angesetzt werden. 

Dabei lösen Arten der Klassen A und B in den meisten Fällen eine Relevanz aus, bei 

Arten der Kategorie C ist der Einzelfall zu betrachten und bei Arten der Kategorien D und 

E kommt es üblicherweise nicht zu relevanten Konflikten.  

In der Regel sollen im Rahmen der Ermittlung einer Planungs- und Verbotsrelevanz im 

Hinblick auf Leitungsanflug die Arten der Mortalitätsgefährdungsklassen A bis C be-

rücksichtigt werden (Bernotat et al. 2018).  
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Tabelle 2 Artbezogener Bewertungsansatz der Planungs-/Verbotsrelevanz aus vMGI der Art und kons-

tellationsspezifischem Risiko des Vorhabens (Bernotat & Dierschke 2016) 

 

A B C D E 

 

Für die artspezifische Betrachtung nach Bernotat et al. (2018) (siehe Kapitel 6.2) gilt: 

Arten der vMGI-Klassen A und B werden grundsätzlich sowohl in relevanten Gebieten 

oder Ansammlungen als auch als einzelne Brutpaare betrachtet. 

Bei den Arten der vMGI-Klasse C (mittlere Gefährdung) soll dabei i. d. R. die Fokussie-

rung auf Gebiete, Ansammlungen oder Dichtezentren berücksichtigt werden (Bernotat et 

al. 2018). Einzelne Brutstätten sind üblicherweise nicht zu betrachten. 

Die Klassen D und E mit einer geringen bis sehr geringen Mortalitätsgefährdung durch 

Leitungsanflug umfassen zum einen insbesondere die Singvogelarten mit einem sehr 

geringen Anflugrisiko, zum anderen aber mit Tauben, Drosseln, Feldlerche etc. Arten, die 

zwar durchaus regelmäßig Anflugopfer aufweisen, aber bei denen im Zusammenhang mit 

naturschutzrechtlichen Prüfungen aufgrund einer sehr niedrigen allgemeinen Mortalitäts-

gefährdung in der Regel nicht von einer Planungs- bzw. Verbotsrelevanz durch Mortalität 

auszugehen ist. Dies gilt auch für Rabenvögel, die zwar gelegentliche, aber verglichen mit 

ihrer Häufigkeit sehr geringe Verlustzahlen aufweisen. 

Nach der Rechtsprechung muss das Tötungsrisiko im Hinblick auf das untersuchte Vor-

haben größer sein, als es mit einem Vorhaben im Naturraum immer verbunden ist (z. B. 

BVerwG, Urteil vom 09.07.2008, Az. 9 A 14.07 „Nordumfahrung Bad Oeynhausen“), um 

eine Verbotsrelevanz auszulösen. Die Maßstäbe der Rechtsprechung verdeutlichen so-

mit, dass es auch einer in räumlicher Hinsicht signifikanten Erhöhung bedarf. 

Da weit verbreitete, ungefährdete Arten wie z. B. die häufigen Singvogelarten überall in 

Deutschland flächendeckend vorkommen, werden sie bei allen Infrastrukturplanungen in 

Deutschland gleichermaßen gefährdet. Das Risiko einer konkreten Planung ist somit in 

der Regel nicht signifikant erhöht, da das Risiko-Niveau flächendeckend in Deutschland 

gleich ist. Anders ist es bei seltenen oder stark gefährdeten Arten. Eine Planung in ihrem 

Lebensraum führt räumlich schnell zu signifikant erhöhten Risiken (Bernotat et al. 2018). 

Die Ausführungen zum vMGI nach Bernotat & Dierschke (2016) und Bernotat et al. (2018) 

sind analog auch auf die Artenauswahl zur Ermittlung des Avifaunistischen Gefährdungs-

potenzials (AGP) abgegrenzter Leitungsabschnitte nach Bernshausen et al. (2000) (siehe 

Kapitel 6.1) zu übertragen. 
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5 Bestand relevanter Arten und Gebiete 

Im Folgenden werden die im Untersuchungsraum erfassten Arten der Mortalitätsgefähr-

dungsklassen A bis C laut Bernotat et al. (2018) aufgelistet, die laut den im Kapitel 4.2 

genannten Quellen nachgewiesen wurden. 

Aufgrund des unterschiedlichen Verhaltens und des daher resultierenden unterschiedli-

chen Anflugrisikos wird zwischen Brutvögeln und Rastvögeln unterschieden. 

Zudem werden Gebiete im Trassenverlauf identifiziert, welche als Ansammlungen kollisi-

onsgefährdeter Vogelarten eine Bewertungsrelevanz entfalten (Bernotat et al. 2018). Dies 

können Limikolen- oder Wasservogel-Brutgebiete, Brutkolonien oder sonstige Brutvogel-

Ansammlungen sowie Limikolen- oder Wasservogel-Rastgebiete, Rastgebiete von Gän-

sen, Schwänen oder Kranichen oder sonstige Rastvogel-Ansammlungen sein. Den Ge-

bieten wird anhand der vorkommenden Arten und Bestände eine Wertigkeit zugewiesen 

(lokale, regionale, landesweite Bedeutung). 

5.1 Brutvögel 

Als Brutvögel werden hier Arten aufgeführt, für die im betrachteten Raum ein Brutverdacht 

oder -nachweis erbracht wurde. Die gesamte Anzahl erfasster Brutpaare im betrachteten 

Raum ist mit angegeben. 

Zudem sind hier Nahrungsgäste mit beschrieben, insofern es sich um Arten oder Tiere 

handelt, die im umgebenden Raum als Brutvögel ansässig sind und die den betrachteten 

Raum auch weiter abseits der Brutplätze als Nahrungshabitat nutzen. Für die Nahrungs-

gäste ist der Maximalwert an einem Beobachtungstag angetroffener Tiere im Gebiet mit 

angegeben. 

Erläuterungen zur Tabelle: 

RL HE - Gefährdungskategorien gemäß Roter Liste Hessen (Werner et al. 2014):  

0 = ausgestorben oder verschollen; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; 

R = Art mit geografischer Restriktion; V = Vorwarnliste; * = derzeit ungefährdet 

VS-RL:  Anh. I = Art des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie;   

Art. 4(2) = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4(2) der Vogelschutzrichtlinie 

Schutz: §§ = streng geschützt; § = besonders geschützt 

EHZ HE - Erhaltungszustand in Hessen: 

grün (G) = günstig; gelb (U) = ungünstig-unzureichend; rot (S) = ungünstig-schlecht;  

- = Tendenz abnehmend; + = Tendenz zunehmend 

vMGI: Vorhabentypspezifische Mortalitätsgefährdung der Art - Anflug an Freileitungen (Bernotat et al. 2018) 

BP: Anzahl nachgewiesener Brutpaare 

NG max.: Anzahl maximal angetroffener Nahrungsgäste abseits der Brutplätze an einem Beobachtungstag 
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Tabelle 3 Liste der nachgewiesenen anfluggefährdeten Brutvogelarten und Nahrungsgäste 

Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 
Name 

RL HE VS-RL Schutz EHZ HE vMGI BP 
NG 

max. 

Baumfalke Falco subbuteo V Art. 4(2) §§ U C 11  

Flussregenpfeifer Charadrius dubius 1 Art. 4(2) §§ S- C 3 2 

Graugans Anser anser *  § U+ C 11  

Graureiher Ardea cinerea  * Art. 4(2) § U- C 36 5 

Kiebitz Vanellus vanellus  1 Art. 4(2) §§ S- A 11  

Kolbenente Netta rufina R Art. 4(2) § S+ C 2  

Ringeltaube Columba palumbus *  § G C 2 14 

Rohrweihe Circus aeruginosus 3 Anh. I §§ S+ C 4 4 

Rotmilan Milvus milvus V Anh. I §§ U- C 11  

Star Sturnus vulgaris *  § G- C 12  

Stockente Anas platyrhynchos V  § U- C 3 1 

Teichhuhn Gallinula chloropus V  § U C 2  

Turteltaube Streptopelia turtur 2  §§ S- C > 501  

Uhu Bubo bubo * Anh. I §§ U+ C 2  

Wendehals Jynx torquilla 1 Art. 4(2) §§ S C 11  

Weißstorch Ciconia ciconia V Anh. I §§ U+ B 11 4 

Wespenbussard Pernis apivorus 3 Anh. I §§ U C 11  

 

In der nachfolgenden Tabelle wird die Lage der Brutstätten bzw. der ermittelten Revier-

zentren kurz beschrieben. 
 

Tabelle 4 Lage der Vorkommen nachgewiesener anfluggefährdeter Brutvögel 

Deutscher Name vMGI 

Fluchtdistanz 

(Gassner et 

al. 2010) 

Aktionsraum  

zentral / weit  

(Bernotat et al. 2018) 

Lage (Entfernung zum Vorhaben) 

Baumfalke C 200 m k. A. 

• keine Erfassung von Brutpaaren inner-

halb der in Abbildung 2 dargestellten U-

Räume, daher Lage innerhalb von Wäl-

dern über 1.500 m vom Vorhaben ent-

fernt zu verorten 

Flussregenpfeifer C 30 m k. A. 

• regelmäßig jeweils 1 Brutpaar am 

Baggersee Groß-Rohrheim (2.000 m),  

an den Seen westlich Biblis (2.500 m) 

und Baggersee bei Nordheim (1.800 m) 

Graugans C 200 m 500 m / 1.000 m 

• keine Erfassung von Brutpaaren inner-

halb der in Abbildung 2 dargestellten U-

Räume, daher Lage über 1.500 m vom 

Vorhaben entfernt zu verorten 

 

1 Keine konkreten Nachweise aus den Kartierungen oder aus Fundpunkten der VSW, jedoch Benennung der Art als Brutvo-
gel im Standarddatenbogen des VSG. Daher höchst vorsorglich Aufnahme in die Bestandsliste. 
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Deutscher Name vMGI 

Fluchtdistanz 

(Gassner et 

al. 2010) 

Aktionsraum  

zentral / weit  

(Bernotat et al. 2018) 

Lage (Entfernung zum Vorhaben) 

Graureiher C 200 m 
1.000 m /  

mind. 3.000 m 

• Population mit rund 35 Brutpaaren an 

den Seen zwischen Nordheim und Bib-

lis, die sich in unterschiedlicher Zu-

sammensetzung auf drei Kolonie-

Teilstandorte verteilt 

• größte Kolonie mit maximal 32 Brutpaa-

ren bei Biblis 

• zwei kleine Teilkolonien am Riedsee 

und bei Wattenheim 

Kiebitz A 100 m 500 m / 1.000 m 

• keine Erfassung von Brutpaaren inner-

halb der in Abbildung 2 dargestellten U-

Räume 

• laut Daten der VSW liegen mehrere 

Brutplätze südwestlich von Groß-

Rohrheim, jedoch über 3.000 m vom 

Vorhaben entfernt 

Kolbenente C 120 m 250 m / 500 m 

• ein Brutpaar am Baggersee bei Nord-

heim (1.800 m) 

• ein Brutpaar am Riedsee (2.400 m) 

Ringeltaube C 20 m k. A. 
• zwei Brutpaare in den Gehölzen östlich 

des Kraftwerks (900 m ) 

Rohrweihe C 200 m k. A. 

• ein Brutpaar auf Acker westlich Groß-

Rohrheim (3.000 m) 

• ein Brutpaar am Altloch, NSG Hammer 

Aue (1.800 m)  

• ein Brutpaar im NSG Lochwiesen 

(1.200 m) 

• ein Brutpaar auf Acker nördlich von 

Wattenheim (1.400 m) 

Rotmilan C 300 m k. A. 

• keine Erfassung von Brutpaaren inner-

halb der in Abbildung 2 dargestellten U-

Räume, daher Lage innerhalb von Wäl-

dern über 1.500 m vom Vorhaben ent-

fernt zu verorten 

Star C 15 m k. A. 

• 2 Brutpaare in Kleingehölzen unmittel-

bar südlich des Kraftwerks (0 m) 

• ein Brutpaar im NSG Lochwiesen 

(900 m) 

• 3 Brutpaare am Waldrand im NSG 

Steiner Wald (800 m) 

• 6 Brutpaare in Ufergehölzen an der 

Weschnitz nördlich Wattenheim (800 m) 

Stockente C 20 m 250 m / 500 m 
• 3 Brutpaare an der Weschnitz nördlich 

Wattenheim (800 m) 

Teichhuhn C 40 m 250 m / 500 m 

• ein Brutpaar im NSG Lochwiesen 

(900 m) 

• ein Brutpaar an der Weschnitz nördlich 

Wattenheim (800 m) 
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Deutscher Name vMGI 

Fluchtdistanz 

(Gassner et 

al. 2010) 

Aktionsraum  

zentral / weit  

(Bernotat et al. 2018) 

Lage (Entfernung zum Vorhaben) 

Turteltaube C 25 m k. A. 

• keine Erfassung von Brutpaaren inner-

halb der in Abbildung 2 dargestellten U-

Räume, daher Lage innerhalb von Wäl-

dern über 1.500 m vom Vorhaben ent-

fernt zu verorten 

Uhu C 100 m k. A. 

• ein Brutpaar im Wald des NSG Ham-

mer Aue (1.300 m) 

• ein Brutpaar im Wald des NSG Steiner 

Wald (1.000 m) 

Wendehals C 50 m k. A. 

• keine Erfassung von Brutpaaren inner-

halb der in Abbildung 2 dargestellten U-

Räume, daher Lage über 1.500 m vom 

Vorhaben entfernt zu verorten 

Weißstorch B 100 m 
1.000 m /  

mind. 2.000 m 

• 11 Brutpaare bei Groß-Rohrheim und 

westlich des Ortes (über 3.000 m) 

• Nahrungsflüge der Tiere auch im Um-

feld des Kraftwerks 

Wespenbussard C 200 m k. A. 

• keine Erfassung von Brutpaaren inner-

halb der in Abbildung 2 dargestellten U-

Räume, daher Lage innerhalb von Wäl-

dern über 1.500 m vom Vorhaben ent-

fernt zu verorten 

Artenschutzrechtlich bedeutsame Gebiete als Brutgebiete von mehreren anfluggefährde-

ten Arten sind im betrachteten Raum nicht zu definieren. Es kommen lediglich verstreut 

einzelne Wasservögel und Limikolen vor, die jedoch nicht als Ansammlung bezeichnet 

werden können. Das gesamte Vogelschutzgebiet DE-6216-450 „Rheinauen bei Biblis und 

Groß-Rohrheim“ wird im Standarddatenbogen als Gebiet von „überregionaler Bedeutung 

als Brut-, Nahrungs-, Rast- und Überwinterungsgebiet für Vögel“ bezeichnet. Bei den 

meisten Brutvogelarten, die das Gebiet definieren, handelt es sich jedoch weder um an-

fluggefährdete Arten der Kategorien A bis C laut Bernotat et al. (2018) noch um Arten, die 

typischerweise Ansammlungen zur Brutzeit bilden (Wasservögel, Limikolen).  

Zu berücksichtigende Ansammlungen sind jedoch für die Arten Graureiher (Kolonie an 

den Seen zwischen Wattenheim und Biblis), Rohrweihe (Dichtezentrum im VSG Rheinau-

en bei Biblis) und Weißstorch (Dichtezentrum bei Groß-Rohrheim) zu definieren. Letztere 

wiederum liegt jedoch mit über 3.000 m Entfernung zum geplanten Vorhaben außerhalb 

des für die Art vorgesehenen weiteren Prüfbereichs (2.000 m, Bernotat et al. 2018). Zu 

betrachten wären demnach allenfalls gelegentlich genutzte Flugwege abseits des Dichte-

zentrums. Die Haupt-Nahrungsgebiete, zu denen die Tiere von ihren Brutstätten aus re-

gelmäßig pendeln sind maximal im weiten Aktionsraum (2.000 m) der Art zu finden und 

damit nicht im Gefahrenbereich der geplanten Freileitung. Das Brutgebiet selber wird im 

Folgenden nicht betrachtet. Die Nutzung des Raumes um den Kraftwerksstandort Biblis 

kann damit allenfalls als Flugweg geringer Frequentierung definiert werden. 
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5.2 Gast- und Rastvögel 

Folgende Gast- und Rastvogelkategorien werden hier betrachtet: 

Externe Nahrungsgäste: Arten oder Tiere, die im betrachteten Raum nicht als Brutvögel nachge-

wiesen wurden, für die jedoch ein Brutvorkommen in der weiteren Umgebung an-

zunehmen ist und die den Raum als gelegentliche Nahrungsgäste aufsuchen. 

Durchzügler: Arten oder Tiere, die im Raum weder brüten noch längerfristig rasten, sondern 

ihn lediglich während der Zugzeiten durchqueren. 

Rastvögel: Arten oder Tiere, die außerhalb der Brutzeit länger im betrachteten Raum verwei-

len und dort als Wintergäste meist mehrere Monate ihren Lebensgewohnheiten 

nachgehen. Unter den Rastvögeln kann anhand der Lebensweise und Taxono-

mie differenziert werden zwischen Wasservögeln, Limikolen und Gänsen. Von ei-

nigen Arten, die im Sommer als Brutvögel im Gebiet vorkommen, welche als 

Zugvögel jedoch den Winter in anderen Ländern verbringen, treten wiederum 

Teilpopulationen aus anderen Brutherkünften im Winter hier als Rastvögel auf 

(z. B. Kiebitz). Diese können daher sowohl in den Brutvogellisten als auch in den 

Rastvogellisten auftauchen. 

Es werden die in Kapitel 4.2 benannten Quellen zur Auswertung der Rastvogeldaten ver-

wendet. Kartografische, punktgenaue Darstellungen liegen aus diesen Quellen nur ver-

einzelt vor, daher wird auf eine kartografische Darstellung der Rastvögel auch in den 

vorliegenden Unterlagen verzichtet. Die Daten lassen sich jedoch anhand der erfassten 

Habitatausstattung des Raumes und den bekannten Ansprüchen der Rastvogelarten in 

entsprechenden Bereichen des UG verorten, so dass belastbare Aussagen möglich sind. 

Erläuterungen zu den Tabellen: 

VS-RL:  Anh. I = Art des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie;   

Art. 4(2) = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4(2) der Vogelschutzrichtlinie  

Neo = neu einwandernde oder eingeschleppte Arten 

Schutz: §§ = streng geschützt; § = besonders geschützt 

vMGI: Vorhabentypspezifische Mortalitätsgefährdung der Art - Anflug an Freileitungen (Bernotat et al. 2018) 

Maximum: maximale Anzahl von Tieren, die bei einer Beobachtung angetroffen wurde 

Tabelle 5 Liste der nachgewiesenen anfluggefährdeten Gast-/Rastvogelarten und Durchzügler 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name VS-RL Schutz vMGI Maximum 

Bekassine Gallinago gallinago Art. 4(2) §§ C 52 

Blässgans Anser albifrons Art. 4(2) § C 3 

Blässhuhn Fulica atra  § C 218 

Fischadler Pandion haliaetus Anh. I §§ C 1 

Flussregenpfeifer Charadrius dubius Art. 4(2) §§ C 1 

Flussuferläufer Actitis hypoleucos Art. 4(2) §§ C 7 

 

2 Keine konkreten Nachweise aus den Kartierungen oder aus Fundpunkten der VSW, jedoch Benennung der Art als Rast-
vogel im Standarddatenbogen des VSG. Daher höchst vorsorglich Aufnahme in die Bestandsliste. 

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/liste_de
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name VS-RL Schutz vMGI Maximum 

Gänsesäger Mergus merganser Art. 4(2) § C 8 

Graugans Anser anser Art. 4(2) § C 9 

Grünschenkel Tringa nebularia Art. 4(2) § C 52 

Haubentaucher Podiceps cristatus Art. 4(2) § C 26 

Höckerschwan Cygnus olor  § C 34 

Kanadagans Branta canadensis Neo § C3 31 

Kiebitz Vanellus vanellus  Art. 4(2) §§ B 1004 

Kolbenente Netta rufina Art. 4(2) § C 2 

Kornweihe Circus cyaneus Anh. I §§ C 2 

Kranich Grus grus Anh. I §§ C 1825 

Krickente Anas crecca Art. 4(2) § C 2 

Lachmöwe Larus ridibundus Art. 4(2) § C 65 

Mittelmeermöwe Larus michahellis Art. 4(2) § C 5 

Nilgans Alopochen aegyptiacus Neo § C6 22 

Raubwürger Lanius excubitor Anh. I §§ C 1 

Reiherente Aythya fuligula Art. 4(2) § C 70 

Rotmilan Milvus milvus Anh. I §§ C 4 

Rotschenkel Tringa totanus Art. 4(2) §§ B 37 

Saatgans Anser fabalis Art. 4(2) § B 40 

Schellente Bucephala clangula Art. 4(2) § C 4 

Silbermöwe Larus argentatus  § C 3 

Silberreiher Casmerodius albus Anh. I §§ C 2 

Singschwan Cygnus cygnus Anh. I §§ B 2 

Steppenmöwe Larus cachinnans  § C 1 

Stockente Anas platyrhynchos  § C 199 

Sturmmöwe Larus canus  § C 19 

Tafelente Aythya ferina Art. 4(2) § C 29 

Teichhuhn Gallinula chloropus  § C 1 

Turteltaube Streptopelia turtur  §§ C 1 

 

3 vMGI im Analogieschluss zu anderen Gänsen, da die Art in Bernotat et al. (2018) nicht gelistet ist. 
4 Bei den Kartierungen wesentlich weniger Individuen erfasst, verwendete Maximalzahl laut Angabe aus dem Standardda-

tenbogen zum VSG. 
5 Kraniche wurden ausschließlich in großer Höhe über das Gebiet ziehend beobachtet. Es liegen weder Schlafplätze noch 

Nahrungsflächen der Art vor, die Tiere landen weder im betrachteten Raum noch sind Flugbewegungen in niedrigerer 
Höhe zu erwarten, so dass Freileitungen generell eine Gefahr darstellen könnten. 

6 vMGI im Analogieschluss zu anderen Gänsen, da die Art in Bernotat et al. (2018) nicht gelistet ist. 
7 Keine konkreten Nachweise aus den Kartierungen oder aus Fundpunkten der VSW, jedoch Benennung der Art als Rast-

vogel im Standarddatenbogen des VSG. Daher höchst vorsorglich Aufnahme in die Bestandsliste. 

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/liste_de
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name VS-RL Schutz vMGI Maximum 

Waldwasserläufer Tringa ochropus Art. 4(2) §§ C 58 

Weißstorch Ciconia ciconia Anh. I §§ B 12 

Weißwangengans Branta leucopsis Anh. I § C 1 

Zwergsäger Mergus albellus Anh. I § C 2 

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis Art. 4(2) § C 4 

PNL Hungen (2013) nennen für das Vogelschutzgebiet 9 weitere Rastvogelarten, die 

jedoch nur in sehr geringen Beständen oder Einzelvorkommen außerhalb des von ihnen 

untersuchten Raumes beobachtet wurden. Da der hier betrachtete Raum über den Unter-

suchungsraum von PNL Hungen (2013) hinausgeht, werden diese Arten im Folgenden 

ebenfalls in die Betrachtung einbezogen. 

Tabelle 6 Liste der zusätzlich betrachteten anfluggefährdeten Rastvogelarten 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name VS-RL Schutz vMGI Maximum 

Brandgans Tadorna tadorna Art. 4(2) § B 1 

Knäkente Anas querquedula Art. 4(2) §§ C 1 

Kurzschnabelgans Anser brachyrhynchus Art. 4(2) § B 1 

Löffelente Anas clypeata Art. 4(2) § C 1 

Samtente Melanitta fusca Art. 4(2) § B 1 

Schnatterente Anas strepera Art. 4(2) § C 1 

Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis Art. 4(2) §§ C 1 

Streifengans Anser indicus Neo § C9 1 

Trauerente Melanitta nigra Art. 4(2) § C 1 

Als Bereiche mit nennenswerten Ansammlungen von Rastvögeln im betrachteten Unter-

suchungsraum können der Rhein und die Abgrabungsseen zwischen Nordheim und 

Groß-Rohrheim benannt werden. Die Gebiete werden im Kapitel 5.3.1 näher definiert. 

Rastvögel sind mobil und wechseln regelmäßig ihren Standort. Vor allem (Still-)Gewässer 

in den oben genannten Bereichen können ggf. als Schlafgewässer eingestuft werden. Die 

Reiherente nutzt laut PNL Hungen (2013) als einzige Art auch die Buhnenfelder am Rhein 

als Schlafplatz. Die Gewässer selber sowie die umliegenden Grünland- und Ackerflächen 

sind die damit verknüpften essenziellen Nahrungshabitate. 

 

8 Keine konkreten Nachweise aus den Kartierungen oder aus Fundpunkten der VSW, jedoch Benennung der Art als Rast-
vogel im Standarddatenbogen des VSG. Daher höchst vorsorglich Aufnahme in die Bestandsliste. 

9 vMGI im Analogieschluss zu anderen Gänsen, da die Art in Bernotat et al. (2018) nicht gelistet ist. 

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/liste_de
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/liste_de
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5.3 Gebiete 

Für die Beurteilung des Gefährdungspotenzials der betrachteten Freileitung nach Berns-

hausen et al. (2000) i. V. m. FNN (2014) sowie zur Errechnung des Konstellationsspezifi-

schen Risikos nach Bernotat et al. (2018) ist es erforderlich, Gebiete mit Ansammlungen 

kollisionsgefährdeter Vogelarten nach ihrer Bedeutung im Gesamtkontext einzustufen.  

Bei den verschiedenen Gebietskategorien und Ansammlungen ist eine Abgrenzung und 

die Unterscheidung der Vorkommen in „groß“ oder „klein“ fachgutachterlich vorzunehmen. 

Sofern vorhanden bzw. möglich, sollten hierbei die Kategorien „nationale“, „landesweite“, 

„regionale“ oder „lokale“ Bedeutung herangezogen werden. Analog zum niedersächsi-

schen und nordrhein-westfälischen Modell (Krüger et al. 2013, Sudmann et al. 2017) 

werden Kriterien für ein Gewässer/Gebiet mit landesweiter oder regionaler Bedeutung für 

eine Rastvogelart festgelegt. Grundlage sind die langjährigen Bestandszahlen im Rahmen 

des Rastvogelmonitorings. Ebenso kann eine Einstufung anhand vorliegender landeswei-

ter Bestandszahlen auch für Brutvögel vorgenommen werden. 

Die Einstufung erfolgt dann folgendermaßen: 

• Gebiete, in denen die vorkommenden Bestände 1 % des Landesbestandes einer 

Art darstellen  regional bedeutend 

• Gebiete, in denen die vorkommenden Bestände 2 % des Landesbestandes einer 

Art darstellen  mindestens landesweit bedeutend 

Kommen nennenswerte Brut- oder Rastvogelbestände vor, die jedoch unter 1 % des 

Landesbestands liegen, kann gutachterlich eine lokale Bedeutung zugeordnet werden. 

Die Kategorie national bedeutend wird hier nicht gesondert vergeben, da bereits eine 

landesweite Bedeutung für alle vorliegenden Bewertungsmodelle in die höchste Ge-

bietskategorie fällt. 

Im betrachteten Raum sind die folgenden Gebiete bzw. Ansammlungen für anfluggefähr-

dete Arten zu identifizieren: 

• Rastgebiet für Gänse, Schwäne und Wasservögel Rheinaue und Abgrabungsseen 

zwischen nordheim und Biblis (gesamter Untersuchungsraum) 

• Brutkolonien des Graureihers an den Seen bei Biblis, am Riedsee und bei Watten-

heim (drei Teilkolonien einer Gesamtpopulation) 

• Dichtezentrum der Rohrweihe 

Im Folgenden wird artbezogen die Wertigkeit der Gebiete ermittelt. 
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5.3.1 Rastgebiet für Gänse, Schwäne, Limikolen und Wasservögel 

Die folgende Tabelle gibt die landesweiten Bestände in Hessen (nach HMULV 2004), die 

Bestände im Gebiet „Rheinaue und Abgrabungsseen zwischen Nordheim und Biblis“ und 

die entsprechende artbezogene Einstufung des Gebiets für anfluggefährdete Rastvögel 

wieder. Bei den Landesbeständen wird jeweils der mittlere in HMULV (2004) angegebene 

Wert verwendet. 

Tabelle 7 Bedeutung des Raumes als Rastgebiet anfluggefährdeter Arten 

Art Landesbestand 
Bestand im be-

trachteten Gebiet 
Anteil vom Landes-

bestand (%) 
Bedeutung 

Bekassine 2.500 5 0,2 lokal 

Blässgans 150 3 2,0 landesweit 

Blässhuhn k. A. 218 --- lokal10 

Brandgans k. A. 1 --- keine11 

Flussregenpfeifer 200 1 0,5 lokal 

Flussuferläufer 1.000 7 0,7 lokal 

Gänsesäger 1.875 8 0,4 lokal 

Graugans 1.750 9 0,5 lokal 

Grünschenkel 650 5 0,8 lokal 

Haubentaucher 1.250 26 2,1 landesweit 

Höckerschwan k . A. 34 --- lokal10 

Kanadagans k . A. 31 --- lokal10 

Kiebitz 35.000 100 0,3 lokal 

Knäkente 1.250 1 0,08 keine 

Kolbenente 37 2 5,4 landesweit 

Krickente 15.000 2 0,01 keine 

Kurzschnabelgans k . A. 1 --- keine11 

Lachmöwe 100.000 65 0,06 lokal12 

Löffelente 2.000 1 0,05 keine 

Mittelmeermöwe 100 5 5,0 landesweit 

Nilgans k . A. 22 --- lokal10 

Reiherente 17.500 70 0,4 lokal 

Rotschenkel 200 3 1,5 regional 

Saatgans 2.500 40 1,6 regional 

Samtente 40 1 2,5 landesweit 

Schellente 350 4 1,1 regional 

Schnatterente 1.550 1 0,06 keine 

 

10 Für die Arten Blässhuhn, Höckerschwan, Kanadagans, Nilgans, Stockente und Sturmmöwe sind in HMULV (2004) keine 
Landesbestände angegeben. Bekanntermaßen treten jedoch Gänse und Möwen meist in großen Zahlen auf. Bläss-
huhn, Höckerschwan und Stockente sind allgemein häufige und ubiquitäre Arten. Kanadagans und Nilgans sind nicht 
heimische Neozoen. Für alle diese Arten, deren Rastbestände im Gebiet eine Relevanz erreichen (>10 Tiere laut Sud-
mann et al. 2017) wird hier eine lokale Bedeutung angenommen. 

11 Einzeltier einer ansonsten in Gruppen oder größeren Mengen auftretenden Art, kein relevanter Rastbestand. 
12 Obwohl der rechnerische Wert hier unter 0,1 % des Landesbestands liegt, sind 65 Lachmöwen dennoch ein nicht zu 

vernachlässigender Rastbestand und es wird eine lokale Bedeutung zugeordnet. 
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Art Landesbestand 
Bestand im be-

trachteten Gebiet 
Anteil vom Landes-

bestand (%) 
Bedeutung 

Schwarzhalstaucher 20 1 5,0 landesweit 

Silbermöwe k. A. 3 --- keine13 

Silberreiher 185 2 1,1 regional 

Singschwan 40 2 5,0 landesweit 

Steppenmöwe k. A. 1 --- keine13 

Stockente k. A. 199 --- lokal14 

Streifengans k. A. 1 --- keine13 

Sturmmöwe k. A. 19 --- lokal14 

Tafelente 8.500 29 0,3 lokal 

Teichhuhn k. A. 1 --- keine13 

Trauerente 25 1 4,0 landesweit 

Waldwasserläufer 700 5 0,7 lokal 

Weißwangengans k. A. 1 --- keine13 

Zwergsäger 225 2 0,9 lokal 

Zwergtaucher 750 10 1,3 regional 

PNL Hungen (2013) weisen anhand der Rastvogelerfassungen im von ihnen untersuchten 

Gebiet (siehe Abbildung 2) diesem eine insgesamt regionale Bedeutung für Rastvögel 

zu. Differenziert man die verwendeten Daten nach den einzelnen anfluggefährdeten Arten 

kann folgende Bedeutung des hier betrachteten Untersuchungsraumes ermitttelt werden: 

• landesweite Bedeutung (> 2% des landesweiten Rastbestands) 

Blässgans, Haubentaucher, Kolbenente, Mittelmeermöwe, Samtente, Schwarzhalstaucher, 
Singschwan, Trauerente 

• regionale Bedeutung (1 bis < 2% des landesweiten Rastbestands) 

Rotschenkel, Saatgans, Schellente, Silbereiher, Zwergtaucher  

• lokale Bedeutung (0,1 bis < 1% des landesweiten Rastbestands) 

Bekassine, Blässhuhn, Flussregenpfeifer, Flussuferläufer, Gänsesäger, Graugans, Grün-
schenkel, Höckerschwan, Kanadagans, Kiebitz, Lachmöwe, Nilgans, Reiherente, Stocken-
te, Sturmmöwe, Tafelente, Waldwasserläufer, Zwergsäger 

• keine Bedeutung (< 0,1 % des landesweiten Rastbestands oder < 10 Tiere bei ei-

ner ansonsten in größeren Mengen auftretenden Art und daher kein relevantes 

Rastvorkommen) 

Brandgans, Knäkente, Krickente, Kurzschnabelgans, Lachmöwe, Löffelente, Schnatteren-
te, Silbermöwe, Steppenmöwe, Streifengans, Teichhuhn, Weißwangengans 

 

13 Einzeltier einer ansonsten in Gruppen oder größeren Mengen auftretenden Art, kein relevanter Rastbestand. 
14 Für die Arten Blässhuhn, Höckerschwan, Kanadagans, Nilgans, Stockente und Sturmmöwe sind in HMULV (2004) keine 

Landesbestände angegeben. Bekanntermaßen treten jedoch Gänse und Möwen meist in großen Zah-

len auf. Blässhuhn, Höckerschwan und Stockente sind allgemein häufige und ubiquitäre Arten. Kana-

dagans und Nilgans sind nicht heimische Neozoen. Für alle diese Arten, deren Rastbestände im Gebiet 

eine Relevanz erreichen (>10 Tiere laut Sudmann et al. 2017) wird hier eine lokale Bedeutung ange-

nommen. 
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5.3.2 Brutkolonien des Graureihers 

An den Abgrabungsseen zwischen Nordheim und Biblis ist eine Population des Graurei-

hers heimisch, deren bekannter Maximalbestand rund 35 Brutpaare umfasst. Die Paare 

brüten am See Wadowski und am Riedsee unmittelbar westlich der Ortslage Biblis und 

am Schlappnersee westlich Wattenheim. Die Tiere wechseln zwischen den Kolonien, 

jedoch lässt sich eindeutig der Standort am See Wadowski als „Hauptkolonie“ definieren, 

während die beiden anderen Standorte nur einzelne Paare umfassen. 

Brutkolonie am See Wadowski: Maximalbestand 32 Brutpaare  große Brutkolonie 

Brutkolonie am Riedsee: 2 Brutpaare  kleine Brutkolonie 

Brutkolonie am Schlappnersee: 2 Brutpaare  kleine Brutkolonie 

Da die drei Koloniestandorte als interagierende Population zu betrachten sind, werden sie 

im Folgenden als eine Kolonie betrachtet. Der geringste Abstand einer Teilkolonie vom 

betrachteten Vorhaben beträgt am Schlappnersee 2.500 m. 

5.3.3 Dichtezentrum der Rohrweihe 

Eine der wertgebenden Brutvogelarten des VSG DE-6216-450 „Rheinauen bei Biblis und 

Groß-Rohrheim“ ist die Rohrweihe. Die Art gilt als anfluggefährdet (vMGI = C laut Berno-

tat et al. 2018) und ist in Hessen lediglich mit maximal 100 Brutpaaren vertreten. Der 

Erhaltungszustand der Art wird in Werner et al. (2014) als ungünstig / schlecht benannt, 

jedoch zeigt sich ein leichter Aufwärtstrend. 

Im Untersuchungsraum von 3.000 m um das geplante Vorhaben sind mehrere Brutpaare 

der Rohrweihe regelmäßig anwesend. Vier Brutstandorte wurden aus den vorliegenden 

Quellen sicher identifiziert, weitere Bruten außerhalb des 3.000 m-Radius sind nicht aus-

zuschließen. Bei vier Brutpaaren würden bereits 4% des Landesbestandes der Art im 

betrachteten Raum vorkommen. 

Aus diesem Grund wird der betrachtete Raum als Dichtezentrum der Rohrweihe weiter 

betrachtet. Der nächstgelegene Brutplatz einer Rohrweihe zum betrachteten Vorhaben 

liegt im NSG Lochwiesen in 1.200 m Entfernung. 
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6 Bewertung des Risikos durch Leitungsanflug 

Im Folgenden wird das Risiko des Leitungsanflugs für relevante Vogelarten nach zwei 

verschiedenen Bewertungsansätzen ermittelt. 

Das bisher über eine lange Zeit anerkannte Verfahren nach Bernshausen et al. (2000) 

zielt auf die Ermittlung besonders risikobehafteter Abschnitte eines Trassenverlaufs ab 

und summiert dazu vorkommende Anzahlen anfluggefährdeter Vogelarten und setzt diese 

je nach Zugehörigkeit zu einer Artengruppe unterschiedlich in Wert. 

Der im November 2018 veröffentlichte Bewertungsansatz nach Bernotat et al. (2018) 

greift einen artspezifischen Bewertungsansatz auf, welcher insbesondere nach dem Urteil 

4 A 5.14 des BVerwG vom 21.01.2016 („Uckermarkleitung“) in den Fokus rückte.  

Ein Leitsatz besagt dort:  

„Die Verträglichkeit einer Höchstspannungs-Freileitung mit den Erhaltungszielen eines 

ausgewiesenen Vogelschutzgebiets nach § 34 Abs. 1 BNatSchG muss jedenfalls dann 

artspezifisch untersucht werden, wenn und soweit zwischen den im Gebiet geschützten 

Arten deutliche Unterschiede im konkreten Leitungsanflugrisiko bestehen.“ 

Der völlige Verzicht auf den älteren Bewertungsansatz nach Bernshausen et al. (2000) 

wird aktuell nicht als sinnvoll erachtet. Es werden aus den folgenden Gründen hier beide 

Ansätze parallel verwendet: 

• Im Hinblick auf die Darstellung konfliktarmer und konfliktreicher Räume im Rahmen der UVU 

bietet der artbezogene Ansatz nach Bernotat et al. (2018) keine Ansatzpunkte zur Bewertung 

ganzer Strecken der Freileitung. Dies ist nach Bernshausen et al. (2000) möglich. 

• Die Bildung von Häufigkeitsklassen anfluggefährdeter Arten (und zwar als Summe aller Arten 

der vMGI-Kategorien A bis C) in Bernshausen et al. (2000) für einen zuvor als funktional zu-

sammenhängend bzw. ähnlich gestaltet definierten Trassenabschnitt berücksichtigt lokal hö-

herwertige Brutgebiete von mehreren Arten des vMGI C stärker. Während diese Arten nach 

Bernotat et al. (2018) ausschließlich in hochwertigen Gebieten, Ansammlungen oder Dichte-

zentren berücksichtigt werden (nicht jedoch als einzelnes Brutpaar), kann nach Bernshausen 

et al. (2000) durch die Addition mehrerer in einem Trassenabschnitt vorkommender Brutpaare 

eine lokale Relevanz entstehen, die bei rein artbezogener Betrachtung ggf. vernachlässigt 

würde. 

• Umgekehrt kann bei lediglich additiver Betrachtung nach Bernshausen et al. (2000) ein Tras-

senabschnitt, in dem nur wenige anfluggefährdete Arten vorkommen, davon jedoch eine hoch 

empfindliche, als unkritisch „errechnet“ werden. Eine detaillierte artbezogene Beurteilung nach 

Bernotat et al. (2018) würde ggf. für den Teilabschnitt, in dem sich der Aktionsraum der hoch-

sensiblen Art befindet, ein verbotsrelevantes Risiko feststellen. 

• Die Anwendung beider Ansätze parallel und die weitere Verwendung des jeweils kritischeren 

Ergebnisses erfüllt damit den höchsten präventiven Schutzansatz. 
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6.1 Avifaunistisches Gefährdungspotenzial (AGP) im Trassenverlauf laut 

Bernshausen et al. (2000)  

Basierend auf den methodischen Vorgaben zur Bestimmung des Vogelschlagrisikos 

(Bernshausen et al. 2000) und anhand der laut Kapitel 5 zur Verfügung stehenden Daten 

wird im Folgenden der Neubau der Netzanschlussleitung auf einer Länge von 705 m mit 

einem Ansprungportal und 3 Masten in Tonnenbauweise beurteilt. 

6.1.1 Methode 

Folgende Definitionen laut Bernshausen et al. (2000) werden zu Grunde gelegt: 

Gefährdungspotenzial (GP):   

allein durch die Lage und den Verlauf der Trasse hervorgerufene Wahrscheinlichkeit einer Interaktion (Leiter-

seilanflug) eines vorbeifliegenden Vogels, unabhängig vom Gebiet und seinem Inventar an Vogelarten. 

Avifaunistische Bedeutung (AB):  

ermittelt aus der für ein definiertes Gebiet typischen und regelmäßig anzutreffenden Vogelwelt; dabei werden 

nur Arten berücksichtigt, die aufgrund ihrer Verhaltensphysiologie (in erster Linie Flugverhalten und Sehver-

mögen) durch Leitungsanflug gefährdet sind. 

Avifaunistisches Gefährdungspotenzial (AGP):  

ermittelt durch Verschneiden der beiden voneinander unabhängigen Größen GP und AB; beschreibt die 

Wahrscheinlichkeit des Vogelschlagrisikos vom Gebiet und seinem Inventar an Vogelarten. 

 

Einschätzung des Gefährdungspotenzials (GP) 

Anhand allen aus Bernshausen et al. (2000) vorliegenden Untersuchungen als relevant 

erachteter Kriterien wird das Gefährdungspotenzial der zu beurteilenden Freileitung ermit-

telt. Dabei wird der geplante Trassenverlauf in ähnlich strukturierte "Habitaträume" einge-

teilt, die jeweils getrennt voneinander bewertet werden.  

Gebietsbezogene Kriterien 

• Trasse überspannt Wasserfläche in Durchzugs- oder Rastgebieten 

• Trasse durchschneidet ein für Vögel relevantes Gebiet 

• Trasse verläuft sehr niedrig relativ zur Umgebung 

• Mehrere Trassen verlaufen nahe nebeneinander 

• Trasse verläuft in einem Gebiet mit ungünstiger Witterung  

(> 50 Nebeltage/Jahr, > 1.000 mm Niederschlag/Jahr) 

Flugrichtungsbezogene Kriterien 

• Trasse verläuft quer zur Einflugschneise 

• Trasse trennt funktionale Räume 

• Trasse verläuft vor einem Höhenrücken quer zur Flugrichtung 

• Trasse verläuft quer zur Hauptzugsrichtung 
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Sonstige Kriterien 

• Hohes Vogelschlagrisiko ist aus der Literatur bekannt 

• Vogelschlagrisiko ist aus der Literatur bekannt 

Dabei wird fachgutachterlich die folgende Einstufung bezüglich jedes einzelnen Kriteriums 

vorgenommen: 

-- = keine Gefährdung 

1 = niedrige Gefährdung 

2 = mittlere Gefährdung 

3 = hohe Gefährdung 

Der Gesamtwert (GP) wird entsprechend ebenfalls in drei Stufen eingeteilt und wird dar-

aus wie folgt gebildet: 

GP 1 – niedriges Gefährdungspotenzial 

 2x Stufe 1 erreicht 

GP 2 – mittleres Gefährdungspotenzial 

 1x Stufe 2 erreicht    oder    3x Stufe 1 erreicht 

GP 3 – hohes Gefährdungspotenzial 

 1x Stufe 3 erreicht   oder    2x Stufe 2 erreicht    oder    1x Stufe 2 und 3x Stufe 1 erfüllt 

 

Einschätzung der Avifaunistischen Bedeutung (AB) 

Zur Einschätzung der avifaunistischen Bedeutung des betrachteten Trassenabschnitts 

wird die erfasste Anzahl jeweils vorkommender anfluggefährdeter Arten der vMGI-Klassen 

A bis C (Bernotat et al. 2018) ermittelt.  

Für Brutvögel wird die Anzahl der erfassten Brutreviere/-paare angegeben, für Gast-/ 

Rastvögel die maximale Anzahl an einem Beobachtungstag gezählter Individuen.  

Nahrungsgäste werden hier mit ihrer Anzahl zu den Gastvögeln gestellt. 

Tabelle 8 Häufigkeitsklassen der Brut- und Gastvögel zur Ermittlung der Avifaunistischen Bedeutung 
(nach Bernshausen et al. 2000) 

  P. = Punkte 

Methodische Kriterien zur Ermittlung der Avifaunistischen Bedeutung 

Brutvögel Häufigkeitsklasse (Paare) RL-Art Summe 

Großvögel 1-10 11-100 > 100   

 1 P. 2 P. 3 P. max. 2 P. max. 3 P. 

Wasservögel 1-10 11-100 > 100   

 1 P. 2 P. 3 P. max. 2 P. max. 3 P. 

Limikolen 1-10 11-100 > 100   

 1 P. 2 P. 3 P. max. 2 P. max. 3 P. 

Möwen und Seeschwalben 1-10 11-100 > 100   

(sowie Sonstige) 1 P. 2 P. 3 P. max. 2 P. max. 3 P. 

Summe     max. 12 P. 
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Methodische Kriterien zur Ermittlung der Avifaunistischen Bedeutung 

Gastvögel Häufigkeitsklasse (Individuen) Seltenheit Summe 

Großvögel 1-10 11-100 > 100   

 2 P. 4 P. 6 P. 1 P. max. 6 P. 

Wasservögel 100–1.000 1.001–10.000 > 10.000   

 2 P. 4 P. 6 P. 1 P. max. 6 P. 

Limikolen (ohne Kiebitz) 1-10 11-100 > 100   

oder nur Kiebitz 10-100 101–1.000 > 1.000   

 2 P. 4 P. 6 P. 1 P. max. 6 P. 

Möwen und Seeschwalben 10-100 101–1.000 > 1.000   

(sowie Sonstige) 2 P. 4 P. 6 P. 1 P. max. 6 P. 

Summe     max. 24 P. 

sonstige Zusatzpunkte zzgl. 

AVIFAUNISTISCHE BEDEUTUNG (gesamt) max. 40 P. 

Eine höhere Bedeutung ist anzunehmen, wenn nachgewiesen Vogelarten der Roten-Liste 

angehören oder seltene Vogelarten vorkommen. Dies wird durch einen Zusatzpunkt ge-

würdigt. 

Sonstige Zusatzpunkte können vergeben werden etwa für Brutkolonien, bedeutende 

Schlafplätze, massive Zugschneisen etc.. 

 

Berechnung des Avifaunistischen Gefährdungspotenzials (AGP) 

Das zu ermittelnde AGP errechnet sich als Produkt aus Gefährdungspotenzial (GP) und 

avifaunistischer Bedeutung (AB).  

Dabei kann das GP Werte zwischen 0 und 3 erreichen, die AB liegt zwischen 0 und 40 

Punkten. Es ist also ein maximaler Wert von 120 Punkten erreichbar.  

Die aus der Bewertung folgende Einstufung des Vogelschlagrisikos und resultierende 

Empfehlungen zur Markierung von Leitungsabschnitten werden nach Bernshausen et al. 

(2000) folgendermaßen festgesetzt: 

Tabelle 9 Grenzwerte beim Vogelschlagrisiko und Markierungsempfehlungen 

AGP Punkte Vogelschlagrisiko Markierungsempfehlung 

>= 60 hoch alle Bereiche sind zu markieren 

40 - 59 mittel alle Bereiche mit GP 3 sind zu markieren 

20 – 39 niedrig in Ausnahmefällen sind Bereiche mit GP 3 zu markieren 

< 20 sehr niedrig keine Bereiche sind zu markieren 
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6.1.2 Ergebnisse 

Im vorliegenden Fall kann die nur 705 m lange Freileitung auf dem Kraftwerksgelände als 

ein einziger Habitatraum beurteilt werden. 

 

Einschätzung des Gefährdungspotenzials (GP) 

Tabelle 10 Gefährdungspotenzial der betrachteten Freileitung 

Kriterium Einstufung 

Gebietsbezogene Kriterien  

Trasse überspannt Wasserfläche in Durchzugs- oder Rastgebieten --- 

Trasse durchschneidet ein für Vögel relevantes Gebiet 115 

Trasse verläuft sehr niedrig relativ zur Umgebung --- 

Mehrere Trassen verlaufen nahe nebeneinander 116 

Trasse verläuft in einem Gebiet mit ungünstiger Witterung  
(> 50 Nebeltage/Jahr, > 1.000 mm Niederschlag/Jahr) 

--- 

Flugrichtungsbezogene Kriterien  

Trasse verläuft quer zur Einflugschneise ---17 

Trasse trennt funktionale Räume ---18 

Trasse verläuft vor einem Höhenrücken quer zur Flugrichtung --- 

Trasse verläuft quer zur Hauptzugrichtung --- 

Sonstige Kriterien  

Hohes Vogelschlagrisiko ist aus der Literatur bekannt --- 

Vogelschlagrisiko ist aus der Literatur bekannt --- 

Gesamtbewertung (GP) 1 

 

Für die auf dem Kraftwerksgelände neu zu errichtende Anschlussleitung ergibt sich zu-

sammenfassend ein niedriges Gefährdungspotenzial. 

 

15 Rheinaue und Umfeld relevant für Rastvögel, Graureiherkolonien. Trasse jedoch ausschließlich auf Kraftwerksgelände. 
16 Im Umfeld sind Anbindungsleitungen des Kraftwerks vorhanden. Die kurze Anschlussleitung auf dem Kraftwerksgelände 

führt jedoch nicht zu einer kritischer einzustufenden Bündelung von Freileitungen. 
17 Einflugschneisen von Rastvögeln etwa entlang des Rheins oder im Umfeld der Abgrabungsseen im Süden sind durch die 

Freileitung nicht betroffen. 
18 Trasse vollständig auf dem Kraftwerksgelände, keine Trennung funktionaler Räume. 
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Einschätzung der Avifaunistischen Bedeutung (AB) 

Als Grundlage für die Vergabe von Sonderpunkten für Arten der Roten Liste wurde für die 

Brutvögel die hessische Liste laut Werner et al. (2014) verwendet, für die Rastvögel die 

deutsche Liste laut Hüppop et al. (2013). 

Tabelle 11 Avifaunistische Bedeutung der betrachteten Freileitung 

Artkürzel Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 
Name 

vMGI  
(Bernotat et al. 2018) 

Brutvorkommen (Anzahl) 
bzw. Rast-Maximum 

BRUTVÖGEL 

Großvögel 

Bf Baumfalke Falco subbuteo C 1 

Grr Graureiher Ardea cinerea C 36 

Row Rohrweihe Circus aeruginosus C 4 

Rm Rotmilan Milvus milvus C 1 

Uh Uhu Bubo bubo C 2 

Ws Weißstorch  Ciconia ciconia B 11 

Wsb Wespenbussard Pernis apivorus C 1 

Summe    56 

Punkte    2 P. + 1 P. (RL 3) 

Wasservögel 

Gra Graugans Anser anser C 1 

Ko Kolbenente Netta rufina C 2 

Sto Stockente Anas platyrhynchos C 3 

Tr Teichhuhn Gallinula chloropus C 2 

Summe    8 

Punkte    1 P.  

Limikolen 

Frp Flussregenpfeifer Charadrius dubius C 3 

Ki Kiebitz Vanellus vanellus A 1 

Summe    4 

Punkte    1 P. + 2 P. (RL 1)  

Sonstige 

Rt Ringeltaube Columba palumbus C 2 

S Star Sturnus vulgaris C 12 

Tut Turteltaube Streptopelia turtur C 50 

Wh Wendehals Jynx torquilla C 1 

Summe    65 

Punkte    2 P. + 1 P. (RL 1)  

GAST- UND RASTVÖGEL, DURCHZÜGLER 

Großvögel 

Fia Fischadler Pandion haliaetus C 1 

Kw Kornweihe Circus cyaneus C 2 
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Artkürzel Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 
Name 

vMGI  
(Bernotat et al. 2018) 

Brutvorkommen (Anzahl) 
bzw. Rast-Maximum 

Kch Kranich Grus grus C ---19 

Rm Rotmilan Milvus milvus C 4 

Sir Silberreiher Casmerodius albus C 2 

Ws Weißstorch Ciconia ciconia B 12 

Summe    21 

Punkte    4 P.  

Wasservögel 

Blg Blässgans Anser albifrons C 3 

Br Blässhuhn Fulica atra C 218 

Brg Brandgans Tadorna tadorna B 1 

Gäs Gänsesäger Mergus merganser C 8 

Gra Graugans Anser anser C 9 

Hat Haubentaucher Podiceps cristatus C 26 

Hö Höckerschwan Cygnus olor C 34 

Kag Kanadagans Branta canadensis C 31 

Kn Knäkente Anas querquedula C 1 

Koe Kolbenente Netta rufina C 2 

Kr Krickente Anas crecca C 2 

Ksg Kurzschnabelgans Anser brachyrhynchus B 1 

Lö Löffelente Anas clypeata C 1 

Nig Nilgans Alopochen aegyptiacus C 22 

Rei Reiherente Aythya fuligula C 70 

Sag Saatgans Anser fabalis B 40 

Sht Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis C 1 

Sis Singschwan Cygnus cygnus B 2 

Sl Schellente Bucephala clangula C 4 

Smt Samtente Melanitta fusca B 1 

Sn Schnatterente Anas strepera C 1 

Sto Stockente Anas platyrhynchos C 199 

Srg Streifengans Anser indicus C 1 

Ta Tafelente Aythya ferina C 29 

Tr Teichhuhn Gallinula chloropus C 1 

Trt Trauerente Melanitta nigra C 1 

Wwg Weißwangengans Branta leucopsis C 1 

Zsä Zwergsäger Mergus albellus C 2 

Zt Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis C 4 

Summe    716 

Punkte    2 P. 

 

19 Kraniche wurden ausschließlich in großer Höhe über das Gebiet ziehend beobachtet (max. 182 Tiere). Es liegen weder 
Schlafplätze noch Nahrungsflächen der Art vor, die Tiere landen weder im betrachteten Raum noch sind Flugbewegun-
gen in niedrigerer Höhe zu erwarten, so dass Freileitungen generell eine Gefahr darstellen könnten. Eine weitere Be-
trachtung ist hier nicht erforderlich, der Vollständigkeit halber wird die Art jedoch in die Liste aufgenommen. 
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Artkürzel Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 
Name 

vMGI  
(Bernotat et al. 2018) 

Brutvorkommen (Anzahl) 
bzw. Rast-Maximum 

Limikolen (ohne Kiebitz) 

Be Bekassine Gallinago gallinago C 5 

Frp Flussregenpfeifer Caradrius dubius C 1 

Ful Flussuferläufer Actitis hypoleucos C 7 

Güs Grünschenkel Tringa nebularia C 5 

Ros Rotschenkel Tringa totanus B 3 

Waw Waldwasserläufer Tringa ochropus C 5 

Summe    26 

Punkte    4 P.  

Limikolen (nur Kiebitz) 

Ki Kiebitz Vanellus vanellus B 100 

Summe    100 

Punkte    2 P. 

Möwen und Seeschwalben 

Lm Lachmöwe Larus ridibundus C 65 

Mmm Mittelmeermöwe Larus michahellis C 5 

Sim Silbermöwe Larus argentatus C 3 

Spm Steppenmöwe Larus cachinnans C 1 

Stm Sturmmöwe Larus canus C 19 

Summe    93 

Punkte    2 P. 

Sonstige 

Rw Raubwürger Lanius excubitor C 1 

Tut Turteltaube Streptopelia turtur C 1 

Summe    2 

Punkte    2 P.  

AVIFAUNISTISCHE BEDEUTUNG (Punkte) 26 P. 

Die avifaunistische Bedeutung kann grundsätzlich Werte zwischen 0 und 40 Punkten 

erreichen. 

Mit 26 Punkten kann im betrachteten Raum bereits von einer hohen Bedeutung gespro-

chen werden. Insbesondere rastende Limikolen und die Vorkommen mehrerer stark ge-

fährdeter Brutvögel begründen die hohe Bedeutung.  
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Berechnung des Avifaunistischen Gefährdungspotenzials (AGP) 

Das avifaunistische Gefährdungspotenzial wird abschließend errechnet als Produkt aus 

Gefährdungspotenzial (GP) und avifaunistischer Bedeutung (AB) in einem betrachteten 

Leitungsabschnitt. Es ergibt sich folgendes Ergebnis: 

Tabelle 12: Avifaunistisches Gefährdungspotenzial der betrachteten Freileitung 

Gefährdungspotenzial 
(GP) 

Avifaunistische Bedeutung 
(AB) 

Avifaunistisches Gefährdungspotenzial 
(AGP) 

1 26 26 niedrig 

Das avifaunistische Gefährdungspotenzial kann grundsätzlich Werte zwischen 0 und 120 

Punkten erreichen. 

Mit 26 Punkten kann hier von einem niedrigen AGP gesprochen werden. 

 Nur bei gleichzeitig hohem Gefährdungspotenzial sind in Ausnahmefällen Bereiche 

mit GP 3 laut Bernshausen et al. (2000) zu markieren. 

Für den hier betrachteten Freileitungsbau sind aufgrund des niedrigen Gefährdungspo-

tenzials anhand des hier verwendeten Methodenansatzes nach Bernshausen et al. (2000) 

demnach keine weiteren Maßnahmen zum Schutz vor Leitungsanflug vorzusehen. 
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6.2 Artbezogene Betrachtung nach Bernotat et al. (2018) 

Die dem aktuellen Stand der Forschung entsprechende Bewertungsmethodik der artbe-

zogenen Betrachtung des konstellationsspezifischen Risikos eines Vorhabens nach Ber-

notat et al. (2018) bietet ein gutachterlich anwendbares Mittel zur Bewältigung der 

artenschutzrechtlichen Fragestellungen. Die Methodik basiert auf dem individuenbezoge-

nen artenschutzrechtlichen Tötungsverbot und den konkretisierenden Hinweisen, welche 

die Rechtsprechung dazu gegeben hat. Sie greift die noch immer recht heterogene und 

sich fortentwickelnde Rechtsprechung zum Signifikanzansatz auf und operationalisiert sie 

auf naturschutzfachlich nachvollziehbare Weise. In der Methodik wurde das artspezifische 

Tötungsrisiko vorhabentypspezifisch basierend auf Totfundzahlen, zahlreichen Verhal-

tensparametern und Expertenabstimmungen differenziert hergeleitet und eingestuft. Be-

sonderheiten des Einzelfalls können im Rahmen des konstellationsspezifischen Risikos 

berücksichtigt werden. 

Aufbauend auf die Methodik nach Bernotat et al. (2018) wurde im Rahmen eines F+E-

Vorhabens des BfN jüngst die Studie von Liesenjohann et al. (2019) zur artspezifischen 

Wirksamkeit von Vogelschutzmarkern an Freileitungen (BfN-Skript 537) veröffentlicht. 

Diese wird ebenfalls zur Bewertung des konkreten Falls herangezogen. 

6.2.1 Methode 

Für die Bewertung bzw. Einschätzung der rechtlichen Zulässigkeit eines mit Mortalität 

verbundenen Vorhabens sind immer zumindest folgende Grundkriterien/-module relevant: 

1) Allgemeine Mortalitätsgefährdung der Arten (MGI) unter Berücksichtigung von Popula-

tionsbiologischer Sensitivität (PSI) und Naturschutzfachlicher Bedeutung (NWI) 

2) Vorhabentypspezifisches Tötungsrisiko der Arten unter Berücksichtigung artspezifi-

scher Parameter und nachgewiesener Totfundraten 

3) Konstellationsspezifisches Risiko des Vorhabens unter Berücksichtigung z. B. der 

konkreten Konfliktträchtigkeit des jeweiligen Vorhabens und der Individuenzahlen/ 

Nutzungsfrequenz im gefährdeten Raum 

Für die Auslösung einer planerischen Relevanz müssen alle Kriterien zumindest in gewis-

sem Umfang erfüllt sein. 

Eine sehr hohe allgemeine Mortalitätsgefährdung ist z. B. dann irrelevant, wenn die Art 

gegenüber dem Vorhabentyp keinerlei Tötungsrisiko aufweist. Und naturschutzfachlich ist 

es ebenfalls nicht relevant, wenn die Art zwar ein gewisses vorhabentypspezifisches Tö-

tungsrisiko aufweist, aber aufgrund ihrer Populationsbiologie und ihrer naturschutzfachli-

chen Bedeutung von keiner signifikanten Gefährdung durch Mortalität auszugehen ist. Ein 

allgemein sehr hohes vorhabentypspezifisches Tötungsrisiko ist wiederum auch dann 

irrelevant, wenn die Art im Raum fast nicht vorkommt bzw. das Vorhaben in seiner kon-

kreten Konstellation sehr verträglich ausgestaltet wurde oder so weit von Vorkommen der 

maßgeblichen Arten entfernt positioniert ist, dass es zu keinen signifikanten Kollisionsrisi-

ken kommt. 
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Allgemeine Mortalitätsgefährdung und vorhabentypspezifisches Tötungsrisiko 

Als Grundlage für die Beurteilung des konkreten Falls wird zunächst für jede Vogelart 

deren allgemeine Mortalitätsgefährdung mit dem vorhabentypspezifischen Tötungsrisiko 

verschnitten. Daraus resultiert die "vorhabentypspezifische Mortalitätsgefährdung (vMGI)" 

der einzelnen Arten, die Bernotat & Dierschke (2016, Einstufung aktualisiert 2018) bereits 

ermittelt und dargestellt haben.  

Tabelle 13 Kategorien der vorhabentypspezifischen Mortalitätsgefährdung (vMGI) von Vogelarten nach 
Bernotat & Dierschke (2016) 

Kategorie Textliche Bezeichnung Verbotsrelevanz 

A sehr hoch 
i. d. R. / schon bei geringem konstellationsspezifischem Risiko pla-
nungs- und verbotsrelevant 

B hoch 
i. d. R. / schon bei mittlerem konstellationsspezifischem Risiko pla-
nungs- und verbotsrelevant 

C mittel 
im Einzelfall / bei mindestens hohem konstellationsspezifischem Risiko 
planungs- und verbotsrelevant 

D gering 
i. d. R. nicht / nur bei sehr hohem konstellationsspezifischem Risiko 
planungs- und verbotsrelevant 

E sehr gering 
i. d. R. nicht / nur bei extrem hohem konstellationsspezifischem Risiko 
planungs- und verbotsrelevant 

 

Die übergreifende Grundlogik der vMGI-Methodik bei Freileitungen (Bernotat et al. 2018) 

ist, dass Arten der vMGI-Klassen A und B auch als Brutpaare Relevanz entfalten können, 

jene der vMGI-Klasse C aber nur in Brut- und Rastgebieten, Kolonien, Schlafplatz- und 

sonstigen Ansammlungen oder Dichtezentren. 

• bei den Greifvögeln sind daher nur etwaige Adler-Vorkommen (A + B-Arten) oder C-Arten 

mit regelmäßigen, i.d.R. bekannten Schlafplatzansammlungen relevant 

• bei den Eulen nur Schlafplatzansammlungen z.B. der Sumpfohreule 

• bei Möwen alle Kolonien 

• Stockente, Bläss- und Teichhuhn nur in Wasservogel-Brut- und Rastgebieten und dort in 

untergeordneter Bedeutung, da es in der Regel auch A- oder B-Arten geben wird. 

 

Konstellationsspezifisches Risiko 

Zur Ermittlung des konstellationsspezifischen Risikos des Vorhabens im Hinblick auf eine 

einzelne betroffene Art (artbezogene Betrachtung) wird diesem anhand raumbezogener 

und projektbezogener Parameter sowie der Lage des Vorhabens zum Artvorkommen eine 

Konfliktintensität zugeordnet (siehe Tabelle 14). Die einzelnen Parameter können jeweils 

die folgenden Stufen erreichen: 

1   -   Konfliktintensität bezüglich des Parameters gering 

2   -   Konfliktintensität bezüglich des Parameters mittel 

3   -   Konfliktintensität bezüglich des Parameters hoch 
Die zu beurteilenden Parameter werden in drei Kategorien eingeteilt: 

• projektbezogenes Kriterium (Konfliktintensität der Freileitung) 
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• raumbezogene Kriterien (Nutzung des Untersuchungsraums durch anfluggefähr-

dete Vogelarten) 

• Entfernung (des Vorhabens zum betroffenen Artvorkommen / Gebiet) 

Die Parameter werden für jede im Untersuchungsraum ermittelte und potenziell betroffene 

anfluggefährdete Art einzeln geprüft und beurteilt. 

Die Einstufung der generellen projektbezogenen Konfliktintensität wird nach Bernotat et 

al. (2018) (Tabelle 20) vorgenommen. 

Die raumbezogenen Kriterien umfassen eine Einschätzung von Individuenzahlen sowie 

Flugwegen und räumlich-funktionalen Beziehungen. Im Hinblick auf betroffene Individu-

enzahlen sind alle Ansammlungen besonders bedeutsam. Eine Relevanz solcher An-

sammlungen ist insbesondere dann gegeben, wenn die Arten gegenüber dem jeweiligen 

Vorhabentyp zumindest eine „mittlere“ Mortalitätsgefährdung aufweisen. Insbesondere bei 

Arten mit mindestens „hoher“ vorhabentypspezifischer Mortalitätsgefährdung sind zudem 

auch einzelne Brutplätze relevant. Bei erkennbar nur unregelmäßigen Brutplätzen (z. B. 

sporadischen Ackerbruten des Kiebitzes) ist jedoch eher von einem sehr geringen bzw. zu 

vernachlässigenden konstellationsspezifischem Risiko auszugehen. Gastvogelarten sind 

primär im Rahmen von Rastgebieten relevant, da es sich im Zusammenhang mit natur-

schutzfachlichen Prüfungen i. d. R. um räumlich erfassbare bzw. abgrenzbare und regel-

mäßig genutzte Bereiche handeln muss. Bei zahlreichen Arten, die in die vMGI-Klassen 

"mittel" (C) oder geringer eingestuft sind, gibt es bedingt durch deren Ökologie keine be-

trachtungsrelevanten Ansammlungen (siehe Tabelle 22 und Tabelle 23 in Kapitel 9).  

Beim Kollisionsrisiko spielt immer auch die räumliche Entfernung der gefährdenden Anla-

ge bzw. Infrastruktur eine Rolle. Je näher die Gefahrenquelle zu den entsprechenden 

Tierbeständen ist, desto höher ist grundsätzlich das Kollisionsrisiko. Dabei kann die durch 

Bernotat et al. (2018) getroffene Unterscheidung zwischen „zentralem Aktionsraum“ und 

„weiterem Aktionsraum“ bei Vögeln in Anlehnung an die Hinweise der LAG VSW (2015) 

zu WEA verwendet werden. Unter dem zentralen Aktionsraum wäre in etwa der dortige 

„Mindestabstand“, unter weiterem Aktionsraum der dortige „Prüfbereich“ zu verstehen. 

Umfangreiche Daten und Informationen zu Aktionsräumen und Mobilität – auch zu ande-

ren Artengruppen – finden sich im Fachinformationssystem „FFH-VP-Info“ des BfN unter 

„Raumbedarf und Aktionsräume von Arten“. Es wird zusätzlich zu diesen standardisierten 

Werten jedoch immer auch die Einzelsituation vor Ort und die tatsächliche Raumnutzung 

der Tiere hinzugezogen. Das Kriterium "Entfernung" kann im Hinblick auf Flugrouten nicht 

angewandt werden, da die Aktionsräume sich ausschließlich auf Gebiete, Ansammlungen 

oder Brutpaare beziehen. 
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Tabelle 14 Zentrale Beispiele für mögliche Parameter zur Einstufung des konstellationsspezifischen 
Risikos des Leitungsanflugs von Vögeln (Bernotat et al. 2018) 
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Bei der Zusammenführung der Bewertung gibt es im Hinblick auf Flugwege bzw. Zugwe-

ge eine Konstellation aus 2 Parametern, im Hinblick auf Gebiete, Ansammlungen oder 

Brutpaare eine Konstellation aus 3 Parametern. 

Einstufung  
Konfliktintensität 

Einstufung  
Raumbezug 

Einstufung  
Entfernung 

xxx xxx xxx 

Wenn eine Fallkonstellation über zwei Wege beschrieben und bewertet werden kann 

(z. B. die Betroffenheit eines Kranichrastgebiets als Gebiet oder die Betroffenheit be-

stimmter regelmäßig genutzter Flugwege der Tiere), dann sollte die Vorgehensweise 

fachlich begründet werden oder es wäre aus Gründen der Vorsorge das „ungünstigere“ 

Bewertungsergebnis anzunehmen. 
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Die abschließende Einstufung des konstellationsspezifischen Risikos wird anhand der 

entsprechenden Matrix laut Bernotat et al. (2018) vorgenommen. Diese Matrix ist als 

Tabelle 24 in Kapitel 9 dargestellt. Auch hier ist es von Bedeutung, dass einzelfallspezifi-

sche Konstellationen einbezogen werden. Abweichungen vom rein rechnerischen Ergeb-

nis müssen fachgutachterlich nachvollziehbar begründet werden. 

 

Konsequenz der Bewertung / Risiko der Verwirklichung artenschutzrechtlicher Ver-

botstatbestände 

Abschließend ist in Zusammenschau der vorhabentypspezifischen Mortalitätsgefährdung 

der untersuchten Art und des ermittelten konstellationsspezifischen Risikos zu beurteilen, 

ob eine Verbotsrelevanz eintritt. Dazu definieren Bernotat & Dierschke (2016) „Schwel-

len“, bei denen mit einer planungs- bzw. verbotsrelevanten Wirkung zu rechnen ist. 

Je höher die vorhabentypspezifische Mortalitätsgefährdung einer Art, desto niedriger liegt 

die Schwelle des konstellationsspezifischen Risikos eines Vorhabens für die Verwirkli-

chung gebiets- oder artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im jeweiligen Einzelfall. 

Tabelle 15 Artbezogener Bewertungsansatz der Planungs-/Verbotsrelevanz aus vMGI der Art und 
konstellationsspezifischem Risiko des Vorhabens 

 

Wenn das oben genannte konstellationsspezifische Risiko im Hinblick auf eine Art erreicht 

oder überschritten wird, ist dies z. B. als Indiz für ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko im 

artenschutzrechtlichen Sinne zu werten. 

Entsprechend sind dann für das Vorhaben bzw. den entsprechenden Trassenabschnitt 

Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Schadensbegrenzung vorzusehen (z. B. Vogelschutz-

marker, Verschiebung des Trassenkorridors, Nutzung bestimmter Masttypen etc.).  

Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Schadensbegrenzung kann das 

konstellationsspezifische Risiko ggf. um das erforderliche Maß gesenkt werden, so dass 

die Schwelle einer signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos bzw. einer erheblichen 

Beeinträchtigung ggf. nicht mehr überschritten wird. An diese Maßnahmen bestehen hohe 

Anforderungen hinsichtlich der nachgewiesenen artspezifischen Wirksamkeit allgemein 

sowie der Geeignetheit im konkreten Kontext des Einzelfalls (vgl. z. B. BVerwG, 

14.07.2011, 9 A 12.10, Rn. 99ff., "Freiberg-Urteil"). 
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Reduktion des konstellationsspezifischen Risikos durch Vogelschutzmarkierungen 

Im Hinblick auf die Wirksamkeit von Vogelschutzmarkierungen wurde im Rahmen eines  

F+E-Vorhabens des BfN jüngst die Studie von Liesenjohann et al. (2019) mit dem Titel 

„Artspezifische Wirksamkeiten von Vogelschutzmarkern an Freileitungen“ (BfN-Skript 537) 

veröffentlicht.  

Die Minderungswirkung der Marker wird dort anhand umfassender wissenschaftlicher 

Erkenntnisse artspezifisch für alle nach Bernotat et al. (2018) gelisteten anfluggefährdeten 

Arten der Klassen A bis C festgelegt. Sie kann zwischen einer und drei Stufen betragen, 

welche dem zuvor errechneten konstellationsspezifischen Risiko abgezogen werden. 

In den Brut- und Rast-Gebieten kommen unterschiedliche Arten mit unterschiedlichem 

vMGI und unterschiedlichen Wirksamkeitseinschätzungen für Marker vor. Unter Berück-

sichtigung des Vorsorgemaßstabs ist artbezogen die empfindlichste bzw. konfliktträchtigs-

te Konstellation aus vorhabentypspezifischer Mortalitätsgefährdungsklasse (A>B>C) und 

zugeordneter Minderungswirkung (1 Stufe < 2 Stufen < 3 Stufen) zu identifizieren. 

6.2.2 Ergebnisse ohne Einbeziehung von Vorbelastungen und Maßnahmen 

Konfliktintensität des Vorhabentyps 

Das Vorhaben wird zunächst grundlegend in eine Stufe der Konfliktintensität laut Bernotat 

et al. (2018), siehe Tabelle 20 in Kapitel 9, eingeordnet.  

Für den vorliegenden Fall werden die folgenden Einstufungen vorgenommen: 

Tabelle 16 Konfliktintensität des Vorhabens 

 Konfliktintensität 

Vorhaben Wert Bezeichnung Begründung 

Anschlussleitung Biblis 3 hoch 
Neubau von drei Mehrebenenmasten und eines An-
sprungportals 

 

Artspezifische Prüfung ohne Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen 

Im Folgenden werden die im Umfeld der betrachteten Freileitung festgestellten anflugge-

fährdeten Brutvögel sowie Gast- und Rastvögel der vMGI-Kategorien A, B und C (bei 

letzteren ausschließlich relevante Ansammlungen) (Bernotat et al. 2018) der oben darge-

stellten Bewertungsmethodik unterzogen. Nahrungsgäste werden hier nicht gesondert 

aufgeführt, da sich diese Tiere bereits in der Beurteilung der Brutvorkommen wiederfin-

den. 

Die gutachterliche Einstufung bzw. Bewertung der Kriterien Projektbezug, Raumbezug 

und Entfernung ist hier als Ergebnis aufgelistet. Die Begründung bzw. Herleitung des 

Ergebnisses zu den raumbezogenen Kriterien (betroffene Individuenzahl, Entfernung) 

findet sich in Tabelle 25 in Kapitel 9. 

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Bewertung nach den Arten geordnet. 
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Eine detaillierte Beschreibung der kartierten Vorkommen ist in Tabelle 3 sowie Tabelle 4 

(Brutvögel) und Tabelle 5 (Gast- und Rastvögel) zu finden. Die kartografische Verortung 

ist in der Plananlage 12.2 dargestellt. 

Erläuterung zu den Tabellen: 

  Der Verbotstatbestand der signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos (§ 44 Abs. 1 

Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) wird ohne Berücksichtigung von 

Vermeidungsmaßnahmen nicht erfüllt. 

  Der Verbotstatbestand der signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos (§ 44 Abs. 1 

Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) wird ohne Berücksichtigung von 

Vermeidungsmaßnahmen erfüllt. 

× Keine weitere Betrachtung erforderlich, da es sich um eine Art mit vMGI = C handelt 

und keine räumlich verortbare Ansammlung vorliegt, sondern ein oder mehrere Ein-

zelvorkommen (Bernotat et al. 2018, siehe Tabelle 22 und Tabelle 23). 

Tabelle 17 Ergebnisse der artbezogenen Betrachtung nach Bernotat et al. (2018) 

Art vMGI 
Konflikt-
intensität 

Raumbezug Entfernung 
Konstellationsspezi-

fisches Risiko  
(KSR) 

Ergebnis 
Planungs-/ Verbots-

relevanz 

Brutvögel 

Baumfalke C 3 × × ×  

Flussregenpfeifer C 3 × × ×  

Graugans C 3 ×20 × ×  

Graureiher C 3 3 1 sehr hoch (5)  

Kiebitz A 3 ×21 × ×  

Kolbenente C 3 ×22 × ×  

Ringeltaube C 3 × × ×  

Rohrweihe C 3 3 1 sehr hoch (5)  

Rotmilan C 3 × × ×  

 

20 Die Graugans kann als Brutvogel in Wasservogel-Brutgebieten vorkommen. Ein solches liegt im betrachteten Untersu-
chungsraum jedoch nicht vor (siehe Kapitel 5.1). Der weite Prüfbereich für die Graugans liegt laut Bernotat et al. (2018) 
bei 1.000 m. Innerhalb des kartierten Raumes von etwa 1.500 m um das Vorhaben wurde kein Vorkommen der Art er-
fasst. Eine Betroffenheit der Graugans als Brutvogel kann damit hier ausgeschlossen werden. 

21 Der Kiebitz kann als Brutvogel in Limikolen-Brutgebieten vorkommen. Ein solches liegt im betrachteten Untersuchungs-
raum jedoch nicht vor (siehe Kapitel 5.1). Als sehr hoch anfluggefährdete Art sind auch Einzelbrutpaare verbotsrelevant. 
Der weite Prüfbereich für den Kiebitz liegt laut Bernotat et al. (2018) bei 1.000 m. Innerhalb des kartierten Raumes von 
etwa 1.500 m um das Vorhaben wurde kein Vorkommen der Art erfasst. Der nächste bekannte Brutplatz liegt bei Groß-
Rohrheim und etwa 3.900 m vom betrachteten Vorhaben entfernt. Eine Betroffenheit des Kiebitzes als Brutvogel kann 
damit hier ausgeschlossen werden. 

22 Die Kolbenente kann als Brutvogel in Wasservogel-Brutgebieten vorkommen. Ein solches liegt im betrachteten Untersu-
chungsraum jedoch nicht vor (siehe Kapitel 5.1). Der weite Prüfbereich für die Kolbenente liegt laut Bernotat et al. 
(2018) bei 500 m. Die bekannten Vorkommen am Baggersee bei Nordheim und am Riedsee liegen 1.800 bzw. 2.400 m 
vom Vorhaben entfernt. Eine Betroffenheit der Kolbenente als Brutvogel kann damit hier ausgeschlossen werden. 
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Art vMGI 
Konflikt-
intensität 

Raumbezug Entfernung 
Konstellationsspezi-

fisches Risiko  
(KSR) 

Ergebnis 
Planungs-/ Verbots-

relevanz 

Star C 3 × × ×  

Stockente C 3 ×23 × ×  

Teichhuhn C 3 ×24 × ×  

Turteltaube C 3 × × ×  

Uhu C 3 × × ×  

Wendehals C 3 × × ×  

Weißstorch B 3 1 --- hoch (4)  

Wespenbussard C 3 × × ×  

Gast- und Rastvögel 

Bekassine C 3 2 1 hoch (4)  

Blässgans C 3 3 2 extrem hoch (6)  
Blässhuhn C 3 2 1 hoch (4)  

Brandgans B 3 ×25 × ×  

Fischadler C 3 × × ×  

Flussregenpfeifer C 3 2 1 hoch (4)  
Flussuferläufer C 3 2 2 sehr hoch (5)  

Gänsesäger C 3 2 1 hoch (4)  
Graugans C 3 2 2 sehr hoch (5)  

Grünschenkel C 3 2 1 hoch (4)  
Haubentaucher C 3 3 1 sehr hoch (5)  

Höckerschwan C 3 2 2 sehr hoch (5)  

Kanadagans C 3 2 2 sehr hoch (5)  

Kiebitz B 3 2 2 sehr hoch (5)  

Knäkente C 3 ×26 × ×  

 

23 Die Stockente kann als Brutvogel in Wasservogel-Brutgebieten vorkommen. Ein solches liegt im betrachteten Untersu-
chungsraum jedoch nicht vor (siehe Kapitel 5.1). Der weite Prüfbereich für die Stockente liegt laut Bernotat et al. (2018) 
bei 500 m. Die bekannten Vorkommen an der Weschnitz liegen 800 m vom Vorhaben entfernt. Eine Betroffenheit der 
Stockente als Brutvogel kann damit hier ausgeschlossen werden. 

24 DasTeichhuhn kann als Brutvogel in Wasservogel-Brutgebieten vorkommen. Ein solches liegt im betrachteten Untersu-
chungsraum jedoch nicht vor (siehe Kapitel 5.1). Der weite Prüfbereich für das Teichhuhn liegt laut Bernotat et al. 
(2018) bei 500 m. Die bekannten Vorkommen im NSG Lochwiesen und an der Weschnitz liegen 900 bzw. 800 m vom 
Vorhaben entfernt. Eine Betroffenheit des Teichhuhns als Brutvogel kann damit hier ausgeschlossen werden. 

25 Bei der Brandgans handelt es sich um eine Einzelbeobachtung, für die der betrachtete Raum keine Bedeutung als Rast-
gebiet aufweist. 
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Art vMGI 
Konflikt-
intensität 

Raumbezug Entfernung 
Konstellationsspezi-

fisches Risiko  
(KSR) 

Ergebnis 
Planungs-/ Verbots-

relevanz 

Kolbenente C 3 3 1 sehr hoch (5)  

Kornweihe C 3 × × ×  

Kranich C 3 ×27 × ×  

Krickente C 3 ×28 × ×  

Kurzschnabelgans B 3 ×29 × ×  

Lachmöwe C 3 2 2 sehr hoch (5)  

Löffelente C 3 ×30 × ×  

Mittelmeermöwe C 3 3 1 sehr hoch (5)  

Nilgans C 3 2 2 sehr hoch (5)  

Raubwürger C 3 × × ×  

Reiherente C 3 2 1 hoch (4)  

Rotmilan C 3 × × ×  

Rotschenkel B 3 2 1 hoch (4)  

Saatgans B 3 2 2 sehr hoch (5)  

Samtente B 3 3 1 sehr hoch (5)  

Schellente C 3 2 1 hoch (4)  

Schnatterente C 3 ×31 × ×  

Schwarzhalstau-
cher 

C 3 3 1 sehr hoch (5)  

Silbermöwe C 3 ×32 × ×  

Silberreiher C 3 2 2 sehr hoch (5)  

Singschwan B 3 3 2 extrem hoch (6)  

Steppenmöwe C 3 ×33 × ×  

 

26 Bei der Knäkente handelt es sich um eine Einzelbeobachtung, für die der betrachtete Raum keine Bedeutung als Rastge-
biet aufweist. 

27 Kraniche wurden ausschließlich in großer Höhe über das Gebiet ziehend beobachtet (max. 182 Tiere). Es liegen weder 
Schlafplätze noch Nahrungsflächen der Art vor, die Tiere landen weder im betrachteten Raum noch sind Flugbewegun-
gen in niedrigerer Höhe zu erwarten, so dass Freileitungen generell eine Gefahr darstellen könnten. Eine weitere Be-
trachtung ist hier nicht erforderlich. 

28 Bei der Krickente handelt es sich um eine Einzelbeobachtung, für die der betrachtete Raum keine Bedeutung als Rastge-
biet aufweist. 

29 Bei der Kurzschnabelgans handelt es sich um eine Einzelbeobachtung, für die der betrachtete Raum keine Bedeutung als 
Rastgebiet aufweist. 

30 Bei der Löffelente handelt es sich um eine Einzelbeobachtung, für die der betrachtete Raum keine Bedeutung als Rast-
gebiet aufweist. 

31 Bei der Schnatterente handelt es sich um eine Einzelbeobachtung, für die der betrachtete Raum keine Bedeutung als 
Rastgebiet aufweist. 

32 Bei der Silbermöwe handelt es sich um eine Einzelbeobachtung, für die der betrachtete Raum keine Bedeutung als 
Rastgebiet aufweist. 
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Art vMGI 
Konflikt-
intensität 

Raumbezug Entfernung 
Konstellationsspezi-

fisches Risiko  
(KSR) 

Ergebnis 
Planungs-/ Verbots-

relevanz 

Stockente C 3 2 1 hoch (4)  

Streifengans C 3 ×34 × ×  

Sturmmöwe C 3 2 1 hoch (4)  
Tafelente C 3 2 1 hoch (4)  

Teichhuhn C 3 ×35 × ×  

Trauerente C 3 3 1 sehr hoch (5)  

Turteltaube C 1 × × ×  

Waldwasserläufer C 3 2 1 hoch (4)  
Weißstorch B 3 1 --- hoch (4)  

Weißwangengans C 3 ×36 × ×  

Zwergsäger C 3 2 1 hoch (4)  
Zwergtaucher C 3 2 1 hoch (4)  
 

Zusammenfassend verbleiben für die Brutvögel ohne die Einbeziehung konfliktmindernder 

Vorbelastungen und Maßnahmen die Arten Graureiher, Rohrweihe und Weißstorch im 

verbotsrelevanten Bereich. 

Unter den Rastvögeln verbleiben zahlreiche Arten im verbotsrelevanten Bereich, dabei 

variiert das errechnete KSR zwischen den drei Kategorien hoch (4) und extrem hoch (6). 

Betroffen sind die Arten Bekassine, Blässgans, Blässhuhn, Flussregenpfeifer, Flussufer-

läufer, Gänsesäger, Graugans, Grünschenkel, Haubentaucher, Höckerschwan, Kana-

dagans, Kiebitz, Kolbenente, Lachmöwe, Mittelmeermöwe, Nilgans, Reiherente, 

Rotschenkel, Saatgans, Samtente, Schellente, Schwarzhalstaucher, Silberreiher, Sing-

schwan, Stockente, Sturmmöwe, Tafelente, Trauerente, Waldwasserläufer, Weißstorch, 

Zwergsäger und Zwergtaucher. 

Im Folgenden werden ggf. konfliktmindernde standortspezifische Vorbelastungen und die 

Lösung der verbleibenden Konflikte durch geeigente Maßnahmen (Vogelschutzmarker) 

geprüft. 

 

33 Bei der Steppenmöwe handelt es sich um eine Einzelbeobachtung, für die der betrachtete Raum keine Bedeutung als 
Rastgebiet aufweist. 

34 Bei der Streifengans handelt es sich um eine Einzelbeobachtung, für die der betrachtete Raum keine Bedeutung als 
Rastgebiet aufweist. 

35 Bei dem Teichhuhn handelt es sich um eine Einzelbeobachtung, für die der betrachtete Raum keine Bedeutung als 
Rastgebiet aufweist. 

36 Bei der Weißwangengans handelt es sich um eine Einzelbeobachtung, für die der betrachtete Raum keine Bedeutung als 
Rastgebiet aufweist. 
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6.2.3 Konfliktmindernde Vorbelastungen sowie Maßnahmen zur Verhinderung 

einer Planungs-/ Verbotsrelevanz 

Konfliktmindernde Vorbelastungen 

Die geplante Anschlussleitung wird vollständig auf dem Betriebsgelände des bestehenden 

Kraftwerks Biblis realisiert. Dieses bildet durch die vorhandenen, teils sehr hohen Be-

triebsanlagen (Kühltürme etc.) und die nahezu vollständige Überbauung oder Versiege-

lung einen für Vögel der freien Landschaft kaum nutzbaren Raum und eine Barriere, die 

auf Flugrouten gemieden und umrundet wird. 

 

Abbildung 3 Kraftwerk Biblis (Bild: RWE) 

Laut Bernotat et al. (2018) kann die Bündelung mit einer Vorbelastung nur in Abhängigkeit 

vom konkreten Fall und dabei insbesondere abhängig von der Empfindlichkeit und Bedeu-

tung der vorhandenen Arten bzw. Schutzgüter planerisch bewertet werden, wobei ver-

schiedene Fallkonstellationen unterschieden werden. Eine Vorbelastung wirkt demnach 

wert- und somit konfliktmindernd, wenn in dem Bereich z. B. empfindliche bzw. wertge-

bende Arten nicht mehr oder nur noch in verringerten Dichten vorkommen. Der Raumwi-

derstand für ein geplantes Neuvorhaben in diesem Bereich sinkt, weil man davon 

ausgeht, dass dabei ein geringerer zusätzlicher Schaden entsteht, als wenn unbelastete 

Bereiche neu erschlossen werden. Weiterhin ist eine Minderungswirkung nur anrechen-

bar, wenn keine additiven Raumwiderstände im Luftraum das Kollisionsrisiko erhöhen und 

wenn keine Raumnutzung anfluggefährdeter Arten unterhalb der Leitungen (z. B. bei 

Gewässerüberspanungen) stattfinden. 

Sind diese fachlichen Anforderungen erfüllt, kann im Rahmen des konstellations-

spezifischen Risikos von einer Reduktion der Konfliktträchtigkeit um maximal eine Stufe 

ausgegangen werden. 

Der vorliegenden Fall entspricht den Kriterien und die Reduktion des KSR um eine Stufe 

ist anwendbar. 
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Vogelschutzmarker 

Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Schadensbegrenzung kann das 

konstellationsspezifische Risiko ggf. um das erforderliche Maß gesenkt werden, so dass 

die Schwelle einer signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos bzw. einer erheblichen 

Beeinträchtigung ggf. nicht mehr überschritten wird (siehe Ausführungen in Kapitel 6.2.1). 

Der Einsatz von Vogelschutzmarkern führt bei vielen Arten zu einer deutlichen Verringe-

rung des Kollisionsrisikos. Die Maßnahme ist im folgenden Maßnahmenblatt dargestellt. 

Tabelle 18 Maßnahmenblatt Vogelschutzmarker 

V-T2 D - Vogelschutzmarker zur Verminderung des Kollisionsrisikos für Vögel 

Lage (Plananlage): 

Der gesamte Verlauf der Anschlussleitung soll mit Vogelschutzmarkern versehen werden. 

Konflikt / Grund 

Mögliche Kollisionen empfindlicher Vogelarten mit den Leitungsseilen. 

Betroffene Arten:  

Brutvögel:  Graureiher, Rohrweihe, Weißstorch 

Rastvögel:  Bekassine, Blässgans, Blässhuhn, Flussregenpfeifer, Flussuferläufer, Gänsesäger, Graugans, 
Grünschenkel, Haubentaucher, Höckerschwan, Kanadagans, Kiebitz, Kolbenente, Lachmöwe, 
Mittelmeermöwe, Nilgans, Reiherente, Rotschenkel, Saatgans, Samtente, Schellente, Schwarz-
halstaucher, Silberreiher, Singschwan, Stockente, Sturmmöwe, Tafelente, Trauerente, Wald-
wasserläufer, Weißstorch, Zwergsäger, Zwergtaucher 

Maßnahme 

Beschreibung:  

 

 

 

Der Einsatz von Markern führt bei vielen Arten zu einer deutlichen Verringe-

rung des Kollisionsrisikos. Die artspezifische Einschätzung dazu laut Liesen-

johann et al. (2019) wurde berücksichtigt. 

Die Vogelabweiser sind am Erdseil im Absstand von 25 m anzubringen. Sie 

sind unverzüglich nach oder im Zuge der Umsetzung des Vorhabens zu 

montieren. 

Die nach derzeitigem Stand der Forschung wirkungsvollsten Vogelschutzar-

maturen (z. B. der Fa. RIBE®) wurden unter Berücksichtigung ornithologi-

scher Forschungsergebnisse entwickelt. Da Vögel vertikale Strukturen besser 

wahrnehmen, wurde bei den Armaturen auf eine deutliche vertikale Linienbil-

dung geachtet.  

Bei der RIBE®-Vogelschutzfahne mit einzelnen beweglichen Markierungsla-

schen wird die Wahrnehmbarkeit durch einen Blinkeffekt und maximierten 

Kontrast noch weiter gesteigert (z.B. bei witterungsbedingt schlechter Sicht). 

Die Vogelschutzfahnen bestehen aus witterungsbeständigem elastischen 

Kunststoff und werden einfach und schnell mit Spiralstäben befestigt. Bei der 

Entwicklung wurde auf eine minimierte Freileitungsbeeinträchtigung geachtet. 

So sichern Drehgelenke eine geringe Windbelastung durch die Armatur. 

Zudem bleibt hierdurch die Sichtbarkeit auch bei der Eigentorsion des Leiter-

seils gewährleistet. Optimiert ausgestaltete Oberflächen reduzieren das 

Risiko von Spannungsentladungen auf der Oberfläche, die zu einer Zerstö-

rung der Armatur führen würden. 
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6.2.4 Ergebnisse unter Einbeziehung von Vorbelastung und Maßnahmen 

Die folgende Tabelle zeigt die verbleibende Planungs- bzw. Verbotsrelevanz der relevan-

ten Arten unter Berücksichtigung der konfliktmindernden Vorbelastung und bei Einsatz 

von Vogelschutzmarkern. 

Tabelle 19 Faktoren zur Minderung des konstellationsspezifischen Risikos auf Artebene 

Art vMGI 

Konstellations-
spezifisches 

Risiko 
(KSR) ohne 

Minderung und 
Maßnahmen 

Minderung 
durch Vorbe-

lastung 
(Stufen)37 

Minderung 
durch Vogel-
schutzmarker 

(Stufen)38 

Konstellations-
spezifisches 

Risiko 
(KSR) mit Minde-
rung und Maß-

nahmen 

Ergebnis 
Planungs-/ 

Verbotsrelevanz 

Brutvögel       

Graureiher C sehr hoch (5) 1 3 sehr gering (1)  

Rohrweihe C sehr hoch (5) 1 1 mittel (3)  

Weißstorch B hoch (4) 1 2 sehr gering (1)  

Gast- und Rastvögel       

Bekassine C hoch (4) 1 1 gering (2)  

Blässgans C  extrem hoch (6) 1 3 gering (2)  
Blässhuhn C hoch (4) 1 2 sehr gering (1)  

Flussregenpfeifer C hoch (4) 1 1 gering (2)  
Flussuferläufer C sehr hoch (5) 1 1 mittel (3)  

Gänsesäger C hoch (4) 1 2 sehr gering (1)  
Graugans C sehr hoch (5) 1 3 sehr gering (1)  

Grünschenkel C hoch (4) 1 2 sehr gering (1)  
Haubentaucher C sehr hoch (5) 1 3 sehr gering (1)  

Höckerschwan C sehr hoch (5) 1 3 sehr gering (1)  

Kanadagans C sehr hoch (5) 1 339 sehr gering (1)  

Kiebitz B sehr hoch (5) 1 2 gering (2)  

Kolbenente C sehr hoch (5) 1 3 sehr gering (1)  

Lachmöwe C sehr hoch (5) 1 2 gering (2)  

Mittelmeermöwe C sehr hoch (5) 1 1 mittel (3)  

 

37 vgl. Kapitel 6.2.3 
38 nach Liesenjohann et al. (2019) 
39 Reduktion im Analogieschluss zu anderen Gänsen, da die Art in Liesenjohann et al. (2019) nicht gelistet ist. 
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Art vMGI 

Konstellations-
spezifisches 

Risiko 
(KSR) ohne 

Minderung und 
Maßnahmen 

Minderung 
durch Vorbe-

lastung 
(Stufen)37 

Minderung 
durch Vogel-
schutzmarker 

(Stufen)38 

Konstellations-
spezifisches 

Risiko 
(KSR) mit Minde-
rung und Maß-

nahmen 

Ergebnis 
Planungs-/ 

Verbotsrelevanz 

Nilgans C sehr hoch (5) 1 340 sehr gering (1)  

Reiherente C hoch (4) 1 3 kein (0)  
Rotschenkel B hoch (4) 1 1 gering (2)  

Saatgans B sehr hoch (5) 1 3 sehr gering (1)  

Samtente B sehr hoch (5) 1 2 gering (2)  

Schellente C hoch (4) 1 2 sehr gering (1)  
Schwarzhalstaucher C sehr hoch (5) 1 2 gering (2)  

Silberreiher C sehr hoch (5) 1 3 sehr gering (1)  

Singschwan B  extrem hoch (6) 1 3 gering (2)  
Stockente C hoch (4) 1 3 kein (0)  
Sturmmöwe C hoch (4) 1 2 sehr gering (1)  
Tafelente C hoch (4) 1 3 kein (0)  
Trauerente C sehr hoch (5) 1 2 gering (2)  

Waldwasserläufer C hoch (4) 1 1 gering (2)  
Weißstorch B hoch (4) 1 2 sehr gering (1)  

Zwergsäger C hoch (4) 1 2 sehr gering (1)  
Zwergtaucher C hoch (4) 1 2 sehr gering (1)  

Unter Berücksichtigung der konfliktmindernden Vorbelastung und bei Einsatz von Vogel-

schutzmarkern verbleibt für keine der betrachteten Arten eine Planungs- bzw. Verbotsre-

levanz. 

 

40 Reduktion im Analogieschluss zu anderen Gänsen, da die Art in Liesenjohann et al. (2019) nicht gelistet ist. 
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7 Fazit im Hinblick auf das Risiko des Leitungsanflugs 

Nach dem summierenden Verfahren zur Ermittlung des Avifaunistischen Gefährdungspo-

tenzials (AGP) laut Bernshausen et al. (2000) ergibt sich für die geplante Anschlussleitung 

auf dem Kraftwerksgelände Biblis ein niedriges Avifaunistisches Gefährdungspotenzial 

(AGP) bei gleichzeitig ebenfalls niedrigem Gefährdungspotenzial (GP). Laut Bernshausen 

et al. (2000) sind für derartige Trassenbereiche keine weiteren Vermeidungsmaßnahmen 

im Hinblick auf den Anflug von Vogelarten erforderlich. 

Eine Präzisierung der Aussagen im Hinblick auf das artenschutzrechtliche Tötungsverbot 

ist auch im Hinblick auf neuere Rechtsprechung erforderlich. Diese fordert die artbezoge-

ne Betrachtung der als anfluggefährdet eingestuften Vogelarten in Kombination mit einer 

detaillierten einzelfallbezogenen Analyse der Raumausstattung und Projektkonstellation.  

Den aktuellen Stand der Forschung bildet dazu die Methode der Ermittlung des konstella-

tionsspezifischen Risikos von Freileitungen gegenüber dem Leitungsanflug von Vögeln 

nach Bernotat et al. (2018). 

Die Berechnung und Betrachtung jedes einzelnen Falles nach dieser Methode kommen 

ohne Einbeziehung ggf. konfliktmindernder Vorbelastungen und Vermeidungsmaßnah-

men zu dem Ergebnis, dass die Anschlussleitung für zahlreiche Einzelarten planungs- 

und verbotsrelevante Konflikte birgt, die durch geeignete Maßnahmen zu lösen sind. 

Konflikte sind für folgende Brutvögel ohne Berücksichtigung von Maßnahmen nicht aus-

zuschließen: 

• Graureiher (große Brutkolonie an Abgrabungssen bei Biblis) 

• Rohrweihe (Dichtezentrum im Vogelschutzgebiet) 

• Weißstorch (Dichtezentrum bei Groß-Rohrheim, jedoch außerhalb des weiten 

Prüfbereichs) 

Konflikte sind für folgende Rastvögel ohne Berücksichtigung von Maßnahmen nicht aus-

zuschließen: 

Bekassine, Blässgans, Blässhuhn, Flussregenpfeifer, Flussuferläufer, Gänsesäger, 

Graugans, Grünschenkel, Haubentaucher, Höckerschwan, Kanadagans, Kiebitz, Kol-

benente, Lachmöwe, Mittelmeermöwe, Nilgans, Reiherente, Rotschenkel, Saatgans, 

Samtente, Schellente, Schwarzhalstaucher, Silberreiher, Singschwan, Stockente, 

Sturmmöwe, Tafelente, Traueren-te, Waldwasserläufer, Weißstorch, Zwergsäger, 

Zwergtaucher 

 Rastgebiet von mindestens lokaler Bedeutung für die Arten 

Nach Ermittlung der konfliktträchtigen Arten erfolgt eine Beurteilung der spezifischen 

Situation der Habitate im Verhältnis zum geplanten Vorhaben.  

Laut Bernotat et al. (2018) kann im Rahmen des konstellationsspezifischen Risikos von 

einer Reduktion der Konfliktträchtigkeit um maximal eine Stufe ausgegangen werden, 

wenn eine wert- und somit konfliktmindernde Vorbelastung vorliegt, so dass im Bereich 

des Vorhabens z. B. empfindliche bzw. wertgebende Arten nicht mehr oder nur noch in 
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verringerten Dichten vorkommen. Für die Lage der geplanten Anschlussleitung vollständig 

auf dem Gebiet des Kraftwerksstandort kann dies bestätigt und die Minderung angerech-

net werden. 

Als projektgestalterische Maßnahme zur Vermeidung einer Verbotsrelevanz werden wei-

terhin Vogelschutzmarker vorgesehen. Die Maßnahme ist in Tabelle 18 näher beschrie-

ben. Für die ermittelten konfliktträchtigen Arten liegen in Liesenjohann et al. (2019) 

evidenz- bzw. ähnlichkeitsbegründete Hinweise zur artspezifischen Wirksamkeit von Vo-

gelschutzmarkern vor. Diese ermöglichen die Reduktion des konstellationsspezifischen 

Risikos nach Bernotat et al. (2018) um eine bis drei Stufen. 

 

Unter Berücksichtigung der konfliktmindernden Vorbelastung und bei Einsatz von Vogel-

schutzmarkern verbleibt für keine der betrachteten Arten eine Planungs- bzw. Verbotsre-

levanz. Für keine der Arten ist es damit zu prognostizieren, dass es zu einer signifikanten 

Erhöhung des Tötungsrisikos durch Leitungsanflug kommt. 

Weiterführende Maßnahmen in dieser Hinsicht sind nicht zu formulieren. 

Eine artenschutzrechtliche Ausnahme muss nicht beantragt werden. 
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9 Verwendete Daten- und Bewertungstabellen 

Tabelle 20 Freileitungsvorhabentypen und deren Konfliktintensität hinsichtlich Leitungskollision 
(Bernotat et al. 2018) 
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Tabelle 21 Gebiete, Ansammlungen und Flugwege freileitungssensibler Arten sowie Orientierungswerte 
zu zentralen und weiteren Aktionsräumen (Bernotat et al. 2018) 
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Tabelle 22 Brutplätze / Brutvorkommen und Prüferfordernis freileitungssensibler Arten sowie 
Orientierungswerte zu zentralen und weiteren Aktionsräumen (Bernotat et al. 2018) 
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Tabelle 23 Vorkommen und Prüferfordernis freileitungssensibler Gastvogelarten (Bernotat et al. 2018) 
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Tabelle 24 Beispiele zur Einstufung des konstellationsspezifischen Risikos des Leitungsanflugs von 
Vögeln (Bernotat et al. 2018) 
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Tabelle 25 Herleitung zur Einstufung der raumbezogenen Parameter des konstellationsspezifischen 
Risikos für die erfassten anfluggefährdeten Arten 

Art vMGI  Einstufung Raumbezug  Einstufung Entfernung 

Brutvögel 

Graureiher C 3 
Große Brutvogelkolonie 
einer Art mit vMGI C 

1 
im weiteren Aktionsraum 
(2.500 m vom Vorhaben entfernt) 

Rohrweihe C 3 

Für die Art 4% des landes-
weiten Brutbestandes anwe-
send 

 landesweit bedeutendes 
Dichtezentrum der Art 

1 
im weiteren Aktionsradius 
(1.200 m vom Vorhaben entfernt) 

Weißstorch B 1 
Flugweg geringer Frequen-
tierung 

--- --- 

Gastvögel 

Bekassine C 2 

Für die Art 0,1 - <1% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet lokaler Bedeu-
tung 

1 

im weiteren Aktionsradius 
Die Bekassine wurde im Radius bis 
1.500 m um das Vorhaben nicht nach-
gewiesen (PNL Hungen 2013), für das 
VSG gemeldete Vorkommen sind 
demnach vor allem in Rasthabitaten in 
über 1.500 m Entfernung zu verorten. 

Blässgans C 3 

Für die Art > 2% des lan-
desweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet landesweiter 
Bedeutung 

2 

im zentralen Aktionsradius 
Als Schlafgewässer für Gänse können 
im betrachteten Raum die Abgrabungs-
gewässer zwischen Nordheim und 
Groß-Rohrheim in Frage kommen, von 
dort aus nutzen die Tiere die gesamte 
umgebende Feldflur als Nahrungshabi-
tat. 

Blässhuhn C 2 

Für die Art 0,1 - <1% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet lokaler Bedeu-
tung 

1 

im weiteren Aktionsradius 
Enten, Rallen, Säger und Taucher 
halten sich während der winterlichen 
Rast auf Stillgewässern auf, wo sie 
sowohl schlafen als auch ihre Nahrung 
suchen, auch Buhnenfelder am Rhein 
können genutzt werden. Die nächstge-
legenen nutzbaren Räume liegen über 
800 m vom Vorhaben entfernt. 

Flussregenpfeifer C 2 

Für die Art 0,1 - <1% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet lokaler Bedeu-
tung 

1 

im weiteren Aktionsradius 
Flussregenpfeifer halten sich während 
der winterlichen Rast an flachen Kies-
ufern auf, die hier an den Abgrabungs-
seen zu finden sind. Die 
nächstgelegenen nutzbaren Räume 
liegen etwa 800 m vom Vorhaben 
entfernt. 

Flussuferläufer C 2 

Für die Art 0,1 - <1% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet lokaler Bedeu-
tung 

2 

im zentralen Aktionsradius 
der Flussuferläufer wurde gelegentlich 
am Rheinufer nördlich des Kraftwerks 
beobachtet, daher muss davon ausge-
gangen werden, dass sich hier der 
zentrale Aktionsraum befindet 
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Art vMGI  Einstufung Raumbezug  Einstufung Entfernung 

Gänsesäger C 2 

Für die Art 0,1 - <1% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet lokaler Bedeu-
tung 

1 

im weiteren Aktionsradius 
Enten, Rallen, Säger und Taucher 
halten sich während der winterlichen 
Rast auf Stillgewässern auf, wo sie 
sowohl schlafen als auch ihre Nahrung 
suchen, auch Buhnenfelder am Rhein 
können genutzt werden. Die nächstge-
legenen nutzbaren Räume liegen über 
800 m vom Vorhaben entfernt. 

Graugans C 2 

Für die Art 0,1 - <1% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet lokaler Bedeu-
tung 

2 

im zentralen Aktionsradius 
Als Schlafgewässer für Gänse können 
im betrachteten Raum die Abgrabungs-
gewässer zwischen Nordheim und 
Groß-Rohrheim in Frage kommen, von 
dort aus nutzen die Tiere die gesamte 
umgebende Feldflur als Nahrungshabi-
tat. 

Grünschenkel C 2 

Für die Art 0,1 - <1% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet lokaler Bedeu-
tung 

1 

im weiteren Aktionsradius 
Der Grünschenkel wurde im Radius bis 
1.500 m um das Vorhaben nicht nach-
gewiesen (PNL Hungen 2013), für das 
VSG gemeldete Vorkommen sind 
demnach vor allem in Rasthabitaten in 
über 1.500 m Entfernung zu verorten. 

Haubentaucher C 3 

Für die Art > 2% des lan-
desweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet landesweiter 
Bedeutung 

1 

im weiteren Aktionsradius 
Enten, Rallen, Säger und Taucher 
halten sich während der winterlichen 
Rast auf Stillgewässern auf, wo sie 
sowohl schlafen als auch ihre Nahrung 
suchen, auch Buhnenfelder am Rhein 
können genutzt werden. Die nächstge-
legenen nutzbaren Räume liegen über 
800 m vom Vorhaben entfernt. 

Höckerschwan C 2 

Für die Art 0,1 - <1% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet lokaler Bedeu-
tung 

2 

im zentralen Aktionsradius 
Als Schlafgewässer für Schwäne kön-
nen im betrachteten Raum die Abgra-
bungsgewässer zwischen Nordheim 
und Groß-Rohrheim in Frage kommen, 
von dort aus nutzen die Tiere die ge-
samte umgebende Feldflur als Nah-
rungshabitat. 

Kanadagans C 2 

Für die Art 0,1 - <1% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet lokaler Bedeu-
tung 

2 

im zentralen Aktionsradius 
Als Schlafgewässer für Gänse können 
im betrachteten Raum die Abgrabungs-
gewässer zwischen Nordheim und 
Groß-Rohrheim in Frage kommen, von 
dort aus nutzen die Tiere die gesamte 
umgebende Feldflur als Nahrungshabi-
tat. 

Kiebitz B 2 

Für die Art 0,1 - <1% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet lokaler Bedeu-
tung 

2 

im zentralen Aktionsradius 
Bevorzugte Rastgebiete sind offene 
Agrarflächen in den Niederungen gro-
ßer Flussläufe, großräumige Feucht-
grünlandbereiche sowie 
Bördelandschaften. Es ist auch im 
Umfeld des Kraftwerks von einer Eig-
nung als Rastgebiet auszugehen. 
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Art vMGI  Einstufung Raumbezug  Einstufung Entfernung 

Kolbenente C 3 

Für die Art > 2% des lan-
desweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet landesweiter 
Bedeutung 

1 

im weiteren Aktionsradius 
Enten, Rallen, Säger und Taucher 
halten sich während der winterlichen 
Rast auf Stillgewässern auf, wo sie 
sowohl schlafen als auch ihre Nahrung 
suchen, auch Buhnenfelder am Rhein 
können genutzt werden. Die nächstge-
legenen nutzbaren Räume liegen über 
800 m vom Vorhaben entfernt. 

Lachmöwe C 2 

Für die Art 0,1 - <1% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet lokaler Bedeu-
tung 

2 

im zentralen Aktionsradius 
Die Lachmöwe wurde häufig am Rhein-
ufer nördlich des Kraftwerks beobach-
tet, daher muss davon ausgegangen 
werden, dass sich hier der zentrale 
Aktionsraum befindet 

Mittelmeermöwe C 3 

Für die Art > 2% des lan-
desweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet landesweiter 
Bedeutung 

1 

im weiteren Aktionsradius 
Die Mittelmeermöwe wurde nur mit 
jeweils wenigen Exemplaren in geeigne-
ten Rheinuferzonen (Buhnenfelder) 
beobachtet. Diese liegen über 800 m 
vom Vorhaben entfernt. 

Nilgans C 2 

Für die Art 0,1 - <1% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet lokaler Bedeu-
tung 

2 

im zentralen Aktionsradius 
Als Schlafgewässer für Gänse können 
im betrachteten Raum die Abgrabungs-
gewässer zwischen Nordheim und 
Groß-Rohrheim in Frage kommen, von 
dort aus nutzen die Tiere die gesamte 
umgebende Feldflur als Nahrungshabi-
tat. 

Reiherente C 2 

Für die Art 0,1 - <1% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet lokaler Bedeu-
tung 

1 

im weiteren Aktionsradius 
Enten, Rallen, Säger und Taucher 
halten sich während der winterlichen 
Rast auf Stillgewässern auf, wo sie 
sowohl schlafen als auch ihre Nahrung 
suchen, auch Buhnenfelder am Rhein 
können genutzt werden. Die nächstge-
legenen nutzbaren Räume liegen über 
800 m vom Vorhaben entfernt. 

Rotschenkel B 3 

Für die Art > 2% des lan-
desweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet landesweiter 
Bedeutung 

1 

im weiteren Aktionsradius 
Der Grünschenkel wurde im Radius bis 
1.500 m um das Vorhaben nicht nach-
gewiesen (PNL Hungen 2013), für das 
VSG gemeldete Vorkommen sind 
demnach vor allem in Rasthabitaten in 
über 1.500 m Entfernung zu verorten. 

Saatgans B 2 

Für die Art 1 - <2% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet regionaler 
Bedeutung 

2 

im zentralen Aktionsradius 
Als Schlafgewässer für Gänse können 
im betrachteten Raum die Abgrabungs-
gewässer zwischen Nordheim und 
Groß-Rohrheim in Frage kommen, von 
dort aus nutzen die Tiere die gesamte 
umgebende Feldflur als Nahrungshabi-
tat. 
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Art vMGI  Einstufung Raumbezug  Einstufung Entfernung 

Samtente B 3 

Für die Art > 2% des lan-
desweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet landesweiter 
Bedeutung 

1 

im weiteren Aktionsradius 
Enten, Rallen, Säger und Taucher 
halten sich während der winterlichen 
Rast auf Stillgewässern auf, wo sie 
sowohl schlafen als auch ihre Nahrung 
suchen, auch Buhnenfelder am Rhein 
können genutzt werden. Die nächstge-
legenen nutzbaren Räume liegen über 
800 m vom Vorhaben entfernt. 

Schellente C 2 

Für die Art 1 - <2% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet regionaler 
Bedeutung 

1 

im weiteren Aktionsradius 
Enten, Rallen, Säger und Taucher 
halten sich während der winterlichen 
Rast auf Stillgewässern auf, wo sie 
sowohl schlafen als auch ihre Nahrung 
suchen, auch Buhnenfelder am Rhein 
können genutzt werden. Die nächstge-
legenen nutzbaren Räume liegen über 
800 m vom Vorhaben entfernt. 

Schwarzhals-
taucher 

C 3 

Für die Art > 2% des lan-
desweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet landesweiter 
Bedeutung 

1 

im weiteren Aktionsradius 
Enten, Rallen, Säger und Taucher 
halten sich während der winterlichen 
Rast auf Stillgewässern auf, wo sie 
sowohl schlafen als auch ihre Nahrung 
suchen, auch Buhnenfelder am Rhein 
können genutzt werden. Die nächstge-
legenen nutzbaren Räume liegen über 
800 m vom Vorhaben entfernt. 

Silberreiher C 2 

Für die Art 1 - <2% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet regionaler 
Bedeutung 

2 

im zentralen Aktionsradius 
Der Silberreiher wird bei seiner Winter-
rast regelmäßig an den Abgrabungs-
seen erfasst. Die Tiere haben große 
Aktionsradien und es muss hier davon 
ausgegangen werden, dass sie den 
gesamten Raum, auch Bereiche am 
Rhein, nutzen. 

Singschwan B 3 

Für die Art > 2% des lan-
desweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet landesweiter 
Bedeutung 

2 

im zentralen Aktionsradius 
Als Schlafgewässer für Schwäne kön-
nen im betrachteten Raum die Abgra-
bungsgewässer zwischen Nordheim 
und Groß-Rohrheim in Frage kommen, 
von dort aus nutzen die Tiere die ge-
samte umgebende Feldflur als Nah-
rungshabitat. 

Stockente C 2 

Für die Art 0,1 - <1% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet lokaler Bedeu-
tung 

1 

im weiteren Aktionsradius 
Enten, Rallen, Säger und Taucher 
halten sich während der winterlichen 
Rast auf Stillgewässern auf, wo sie 
sowohl schlafen als auch ihre Nahrung 
suchen, auch Buhnenfelder am Rhein 
können genutzt werden. Die nächstge-
legenen nutzbaren Räume liegen über 
800 m vom Vorhaben entfernt. 

Sturmmöwe C 2 

Für die Art 0,1 - <1% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet lokaler Bedeu-
tung 

1 

im weiteren Aktionsradius 
Die Sturmmöwe wurde nur mit jeweils 
wenigen Exemplaren in geeigneten 
Rheinuferzonen (Buhnenfelder) beo-
bachtet. Diese liegen über 800 m vom 
Vorhaben entfernt. 
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Art vMGI  Einstufung Raumbezug  Einstufung Entfernung 

Tafelente C 2 

Für die Art 0,1 - <1% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet lokaler Bedeu-
tung 

1 

im weiteren Aktionsradius 
Enten, Rallen, Säger und Taucher 
halten sich während der winterlichen 
Rast auf Stillgewässern auf, wo sie 
sowohl schlafen als auch ihre Nahrung 
suchen, auch Buhnenfelder am Rhein 
können genutzt werden. Die nächstge-
legenen nutzbaren Räume liegen über 
800 m vom Vorhaben entfernt. 

Trauerente C 3 

Für die Art > 2% des lan-
desweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet landesweiter 
Bedeutung 

1 

im weiteren Aktionsradius 
Enten, Rallen, Säger und Taucher 
halten sich während der winterlichen 
Rast auf Stillgewässern auf, wo sie 
sowohl schlafen als auch ihre Nahrung 
suchen, auch Buhnenfelder am Rhein 
können genutzt werden. Die nächstge-
legenen nutzbaren Räume liegen über 
800 m vom Vorhaben entfernt. 

Waldwasserläufer C 2 

Für die Art 0,1 - <1% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet lokaler Bedeu-
tung 

1 

im weiteren Aktionsradius 
Der Waldwasserläufer wurde im Radius 
bis 1.500 m um das Vorhaben nicht 
nachgewiesen (PNL Hungen 2013), für 
das VSG gemeldete Vorkommen sind 
demnach vor allem in Rasthabitaten in 
über 1.500 m Entfernung zu verorten. 

Weißstorch B 1 

Flugweg geringer Frequen-
tierung, 
kein räumlich festzulegender 
Schlaf-, Sammel- oder 
Mauserplatz zu definieren 

--- --- 

Zwergsäger C 2 

Für die Art 0,1 - <1% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet lokaler Bedeu-
tung 

1 

im weiteren Aktionsradius 
Enten, Rallen, Säger und Taucher 
halten sich während der winterlichen 
Rast auf Stillgewässern auf, wo sie 
sowohl schlafen als auch ihre Nahrung 
suchen, auch Buhnenfelder am Rhein 
können genutzt werden. Die nächstge-
legenen nutzbaren Räume liegen über 
800 m vom Vorhaben entfernt. 

Zwergtaucher C 2 

Für die Art 1 - <2% des 
landesweiten Rastbestandes 
anwesend 

 Rastgebiet regionaler 
Bedeutung 

1 

im weiteren Aktionsradius 
Enten, Rallen, Säger und Taucher 
halten sich während der winterlichen 
Rast auf Stillgewässern auf, wo sie 
sowohl schlafen als auch ihre Nahrung 
suchen, auch Buhnenfelder am Rhein 
können genutzt werden. Die nächstge-
legenen nutzbaren Räume liegen über 
800 m vom Vorhaben entfernt. 

 


